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Liebe Leserinnen und Leser,  

Albert Einstein ist nicht nur ein be-
rühmter Wissenschaftler, er ist auch 
bekannt für kluge Sprüche, wovon 
einer lautet: „Wenn’s alte Jahr er-
folgreich war, dann freue dich aufs 
neue, und war es schlecht, ja dann 
erst recht“. 

War das Jahr 2022 tatsächlich eines 
der schlimmsten Jahre der Nach-
kriegszeit? Jedenfalls waren es 
zwölf Monate übersät mit schlech-
ten Nachrichten: Meldungen über 
Krisen und Krankheit sowie Ängste 
und Existenznot. Kurzum: Das Le-
ben hat uns im vorigen Jahr richtig 
herausgefordert. Nach Einstein 
müssten wir uns also „erst recht“ 
freuen, soweit wir die bitteren – teil-
weise sogar grausamen – von Men-
schen verursachten Ereignisse des 
vorigen Jahres vor Augen haben. 
Freude kann aber nicht aufkommen, 
jedenfalls solange diese Ereignisse 
noch andauern. Wir leben ja nach 
wie vor in einer Zeit, in der eine be-
klagenswerte Botschaft die nächste 
jagt: Krieg und Klimawandel, hier-
durch ausgelöste Flüchtlingsströme, 
Energiekrise und Inflation. Manche 
sprechen von „Polykrise“ oder 
„Megakrise“. Zumindest, was Coro-
na angeht, äußerten sich die 
Expert*innen zum Jahreswechsel 
optimistisch und resümierten, was 
die Situation in Deutschland ange-
he, sei die Pandemie überstanden.

Gesetzlicher Auftrag an die  
Sozialgerichte beispielgebend  
erfüllt 

Nur allzu leicht lässt sich mit Blick 
auf die unerfreulichen Nachrichten 
in 2022 übersehen, dass es Ent-
wicklungen gab, die auch Anlass zu 
Zuversicht und Optimismus bieten. 
Wegen Corona waren wir die letz-
ten drei Jahre nicht nur auf solidari-
schen Zusammenhalt angewiesen, 
er wurde auch verstärkt gepflegt. 
Die bayerischen Sozialgerichte wa-
ren deshalb durchwegs in der Lage, 
beispielgebend zu arbeiten und trotz 
der schwierigen Situationen und 
Problemlagen ihren wichtigen ge-
setzlichen Auftrag als Rechtspflege-
organe sachgerecht zu erfüllen.

Für den großartigen Einsatz, die Fle-
xibilität, aber auch für die Geduld 
und Disziplin gebührt deshalb allen 
Gerichtsangehörigen großer Dank! 
Jedenfalls was unsere Arbeit be-
trifft, genügt deshalb der erste Teil 
des oben genannten Einstein-Zitats. 
„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war“ 
– das war es für uns Angehörige der 
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit – 
„dann freue dich aufs neue.“ 

Trotz Corona-Beschränkungen 
hohe Erledigungszahlen und  
moderate Laufzeiten

Trotz massiver coronabedingter Ein-
schränkungen wurden die durch-
schnittlichen Verfahrenslaufzeiten 
nahezu beibehalten und es wurden 
eindrucksvolle Erledigungszahlen er-
zielt, sodass der Verfahrensbestand 
zurückgeführt werden konnte. Auch 
wurde die – wegen der Klagewel-
len in den Jahren 2018 und 2019 – 
deutliche Zunahme der Altfälle (Ver-
fahren älter als drei Jahre) aufgehal-
ten. 

Die bayerische Sozialgerichtsbarkeit 
konnte ungeachtet der schwierigen 
Gegebenheiten mehr als 40.000 
Verfahren erledigen, davon knapp 

3.500 in 2. Instanz. In den drei Coro-
najahren 2020 bis 2022 wurden 
127.659 zum Abschluss gebracht, 
davon 11.281 in zweiter Instanz.

Neben zahlreichen Videokonferen-
zen wurde bei Beachtung der gel-
tenden Hygienemaßnahmen eine 
Reihe von Präsenzveranstaltungen 
durchgeführt, unter anderem ein 
Seminar der Richterschaft zusam-
men mit dem Medizinischen Dienst 
und eine bundesweite Tagung der 
Bezirksrevisoren der Sozialgerichts-
barkeit. Von großer Bedeutung wa-
ren zwei besondere Ereignisse, der 
1. Bayerische Sozialrechtstag sowie 
die Einweihung des Robert-Piloty-
Saals.  

1. Bayerischer Sozialrechtstag  
erfolgreich verlaufen 

Der 1. Bayerische Sozialrechtstag 
am 14./15. Juli 2022 mit der Auftakt-
veranstaltung im Schloss Nymphen-
burg vor zahlreichen Ehrengästen, 
den Fachvorträgen sowie einer Podi-
umsdiskussion mit namhaften 
Referent*innen im Funkhaus des 
Bayerischen Rundfunks, sollte zum 
einen die enorme Bedeutung des 
Sozialrechts für unsere Gesellschaft 
verdeutlichen, zum anderen ein Ort 
der Begegnung und des gegenseiti-
gen Austauschs sein. Mit wertvoller 
Unterstützung durch das Bayerische 
Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales, ist diese Premiere 
für kommende bayerische Sozial-
rechtstage überaus erfolgreich ge-
lungen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich 
für die vielen positiven Reaktionen, 
die ohne Ausnahme von dem 
Wunsch getragen waren, einen 
2. Bayerischen Sozialrechtstag mög-
lichst zeitnah durchzuführen. Dieser 
soll nun 2024 stattfinden, kombi-
niert mit der Jubiläumsveranstal-
tung „70 Jahre Sozialgerichtsbarkeit 
in Bayern“.

Geleitwort des Präsidenten
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mit der elektronischen Gerichtsakte 
arbeiten können.

Ausblick auf das Jahr 2023 bei 
vielen offenen Fragen bleibt 
schwierig 

Ein prognostischer Ausblick in das 
Jahr 2023 bleibt aufgrund der beste-
henden Unwägbarkeiten schwierig. 
Viele Fragen, die sich auf das Klage-
verhalten der Bürger*innen auswir-
ken können, sind nicht hinreichend 
zu beantworten: Wie wirkt sich die 
wirtschaftliche Situation aus, die von 
den Instituten ganz unterschiedlich 
beurteilt wird? Diese sprechen von 
einem Rückgang des Wachstums 
oder allenfalls von einem leichten 
Zuwachs. Wie entwickelt sich die 
Inflation? Wie wird uns das neue 
Bürgergeld mit den vielen neuen 
Regelungen beschäftigen? Wie wird 
sich Long Covid auswirken und wel-
che Streitigkeiten sind aufgrund von 
Impfschäden zu erwarten? Eine Co-
rona-Welle hat sich vor den Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen 
aufgetürmt, denn nach einer Auf-
stellung der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung vom Früh-
jahr 2023 haben knapp 500.000 
Menschen eine Corona-Infektion als 
Berufskrankheit angezeigt und fast 
73.000 Menschen Arbeitsunfälle im 
Zusammenhang mit COVID-19 ge-
meldet. 

Dessen ungeachtet, die bayerischen 
Sozialgerichte werden alles dafür 
tun, damit es nicht zu wesentlichen 
Verzögerungen bei der Bearbeitung 
der Verfahren kommt.

Von besonderer Bedeutung: 
Nachwuchs- und Personal-
gewinnung

Besonders am Herzen liegt uns die 
Nachwuchs- und Personalgewin-
nung. Der öffentliche Dienst ist at-
traktiv, und zwar auf allen Ebenen. 
Wir werben bei angehenden 
Jurist*innen, zum Beispiel im Rah-

Einweihung Robert-Piloty-Saal

Am 21. Juni 2022 wurde im Bayeri-
schen Landessozialgericht in Mün-
chen der neu errichtete Robert-Pilo-
ty-Saal, ein moderner Multifunkti-
onssaal, eingeweiht. Unter den Gäs-
ten waren Enkel und Urenkel des 
Namensgebers. Als Namenspatron 
wurde eine Persönlichkeit ausge-
wählt, die für Demokratie, Rechts-
staat und Sozialstaat steht; also für 
gerade aktuell verstärkt im Fokus 
stehende Grundsätze. Robert Piloty 
(*1. September 1863 in München;  
†20. Juni 1926) war ein exzellenter 
Jurist, überzeugter Demokrat sowie 
auch sozial besonders engagiert. 
Aufgrund seines rechtswissen-
schaftlichen Engagements besteht 
zwischen Robert Piloty und der bay-
erischen Sozialgerichtsbarkeit eine 
weitere Verbindung. Denn er be-
schäftigte sich schon zu Beginn sei-
ner wissenschaftlichen Laufbahn in-
tensiv mit dem Sozialversicherungs-
recht und gehörte dem deutschen 
Komitee für internationale Sozialver-
sicherung in Paris an.

Elektronische Gerichtsakte 
kommt

Die bayerische Sozialgerichtsbarkeit 
befindet sich mitten in der digitalen 
Revolution. 2022 wurden bereits 
wesentliche Weichen gestellt, damit 
gegen Ende 2023 die Pilotierung zur 
Einführung der elektronischen Ge-
richtsakte beginnen kann. 2023 wer-
den dafür mit verschiedenen bauli-
chen Maßnahmen wie der Einrich-
tung neuer Sitzungssäle auch sicht-
bare Zeichen gesetzt. Schon jetzt 
arbeiten die Gerichtsangehörigen 
zunehmend mit elektronischen Ar-
beitsabläufen im digitalen Workflow. 
Gerichtsverhandlungen können nun 
in Bayern flächendeckend per Video-
konferenz stattfinden. Homeoffice 
wurde auch für die Geschäftsstellen 
deutlich ausgeweitet. Gesetzlich 
festgelegt ist, dass die Gerichte 
spätestens bis zum 1. Januar 2026 

men von Fakultätskarrieretagen, 
den sozialrichterlichen Beruf ins 
Auge zu fassen. Die bayerische So-
zialgerichtsbarkeit schafft auch deut-
lich mehr Ausbildungsstellen. Die 
Qualität der Ausbildung ist hochge-
schätzt. Die Absolvent*innen erwar-
ten interessante Berufsfelder mit 
breitgefächerten Perspektiven. 

Bei allen Gerichtsangehörigen der 
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit 
möchte ich mich an dieser Stelle 
herzlich für die herausragenden 
Leistungen und das vertrauensvolle 
Miteinander bedanken! Ein beson-
deres Dankeschön an die Personal-
vertretungen für das gute Zusam-
menwirken. Auch unseren ehren-
amtlichen Richter*innen möchte ich 
ein herzliches Vergelt’s Gott sagen. 
Über 2.000 ehrenamtliche 
Richter*innen leisten mit ihrem 
sachkundigen Einsatz einen Beitrag 
von herausragender Bedeutung für 
die sozialrichterliche Rechtspre-
chung in Bayern.

Ich bin zuversichtlich. Mit allen der 
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit 
angehörenden engagierten Kollegin-
nen und Kollegen wird es uns er-
neut gelingen, den Erfolgskurs der 
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit 
beizubehalten.

Vielen Dank für Ihr Interesse an un-
serem Jahresbericht!

Freundliche Grüße

Günther Kolbe
Präsident des Bayerischen Landessozial-
gerichts
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Statistik-Grafiken

Sozialgerichte

Eingänge

ER-Verfahren Klagen

2.563 

30.328 

Die Klageeingänge an Bayerns Sozialgerichten sind im Jahr 2022 etwas  
zurückgegangen, halten sich aber auf hohem Niveau.

Fachgebiete im Vergleich (Klagen und ER-Verfahren) 

2021

KR KA P U R AL SGB
II

SGB
XII

V SGB
IX

Sonst.  AY

8.187 725 1.587 2.579 7.825 2.573 5.330 1.320 327 4.869 494 850

2022 6.334 761 1.751 2.289 7.591 2.069 4.480 1.242 309 4.902 427 736

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

KR = Krankenversicherung

KA = Vertrags(zahn)arztrecht

P = Pflegeversicherung

U = Unfallversicherung

R = Rentenversicherung

AL = Arbeitslosenversicherung

SGB II = Grundsicherung für Arbeitsuchende

SGB XII = Sozialhilfe

V = Versorgungs- und Entschädigungsrecht

SGB IX = Behindertenrecht

AY = Asylbewerberleistungsrecht

 
Spitzenreiter bei den Verfahrenseingängen ist dieses Jahr das Fachgebiet Ren-
tenversicherung, gefolgt von Streitigkeiten aus der Krankenversicherung. Verfah-
ren aus den Fachgebieten Grundsicherung für Arbeitsuchende und dem Behin-
dertenrecht haben ebenfalls einen großen Anteil an den Gesamteingängen.
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Erledigungen

ER-Verfahren Klagen

2.531

34.001

Wie die Eingänge hielten sich auch die Erledigungen auf  
hohem Niveau.

Art der Erledigung

2022

7 % 6 %
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Wie schon in den Vorjahren 
konnte der größte Anteil der 
Klagen unstreitig erledigt 
werden.
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Statistik-Grafiken

Verfahrensdauer

Bei der Entwicklung der Verfahrensdauer mit 12,6 Monaten bei den Klage- 
verfahren und 1,1 Monate bei den Verfahren im Einstweiligen Rechtsschutz 
konnte das erfreuliche Ergebnis der letzten Jahre noch verbessert werden.

Entwicklung des Altfallbestandes

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen im Gerichtsbetrieb ist es  
gelungen, den Bestand der Altfälle um 12 % weiter zu verringern, von 
4.361 Verfahren im Jahr 2021 auf 3.838 Verfahren im Jahr 2022.

2018 2019 2020 2021 2022

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

3.838

4.361

4.895

3.1293.240
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Bayerisches Landessozialgericht

Berufungen

ER-Verfahren inkl. ER-Beschwerden

Beschwerden

540

601

2.549

Die Eingänge am Bayerischen Landessozialgericht halten sich auf hohem Niveau, 
auch wenn infolge der Coronapandemie insgesamt ein geringer Rückgang zu ver-
zeichnen war.

Eingänge

Fachgebiete im Vergleich  
(Berufungen, ER-Verfahren, sonstige Beschwerden) 

2021

KR KA P U R AL SGB
II

SGB
XII

V SGB
IX

Sonst.  AY
 -

300

600

900

1.200

675 60 88 397 828 184 620 226 77 216 66 112

2022 552 57 89 441 820 259 619 353 65 186 98 164

KR = Krankenversicherung

KA = Vertrags(zahn)arztrecht

P = Pflegeversicherung

U = Unfallversicherung

R = Rentenversicherung

AL = Arbeitslosenversicherung

SGB II = Grundsicherung für Arbeitsuchende

SGB XII = Sozialhilfe

V = Versorgungs- und Entschädigungsrecht

SGB IX = Behindertenrecht

AY = Asylbewerberleistungsrecht

In der 2. Instanz übernehmen die Streitigkeiten aus der Rentenversicherung 
den Platz des Spitzenreiters. Im Gegensatz zur 1. Instanz nehmen Streitig-
keiten aus dem SGB II den zweiten Platz ein, dicht gefolgt von Streitigkeiten 
aus dem Krankenversicherungsrecht.
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Statistik-Grafiken

Art der Erledigung (Berufungen)

2018 2022
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2 %

23 %

7 %

14 %

3 %

43 %

8 %

2 %

23 %

5 %

14 %

5 %

46 %

6 %

Nichtstreitige Erledigungen sind in der 2. Instanz seltener als in der 1. Instanz 
zu erzielen. Aber auch hier verfestigt sich eine erfreuliche Entwicklung.

Erledigungen

Berufungen

ER-Verfahren inkl. ER-Beschwerden

Beschwerden

557

540

2.406

Parallel zum Rückgang der Eingänge sind 2022 auch die Erledigungen 
 etwas zurückgegangen.
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Entwicklung des Altfallbestandes

Der Bestand von Altfällen hielt sich 2022 auf dem niedrigen Niveau von 792.

Die Verfahrensdauer am Landessozialgericht war 2022 nur geringfügig länger 
als im Vorjahr mit 17,3 Monaten bei Berufungen, 1,6 Monaten bei den Verfah-
ren im Einstweiligen Rechtsschutz, 1,7 Monaten bei Beschwerden im Einst-
weiligen Rechtsschutz und sogar kürzer mit 4,1 Monaten bei Beschwerden. 

Verfahrensdauer
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Rechtsprechung

Verhängung eines Ordnungsgeldes bei Nichterscheinen 
eines persönlich geladenen Beteiligten

Aus dem Ordnungsgeldbeschluss gegen einen nicht erschienenen 
Beteiligten, dessen persönliches Erscheinen angeordnet war, muss 
erkennbar sein, dass bei der Verhängung des Ordnungsgeldes eine 
Ermessensentscheidung getroffen worden ist.

Der Fall:
Das SG hatte u. a. die Klägerin zu 
 einer mündlichen Verhandlung ord-
nungsgemäß geladen und mit dem 
Ladungsschreiben das persönliche 
Erscheinen der Klägerin angeordnet. 
Nachdem die Klägerin im Termin 
nicht erschienen war, hat das SG 
gegen die Klägerin ein Ordnungs-
geld in Höhe von 250 € festgesetzt. 
Tenor und Gründe lauten: 
„Gegen die unentschuldigt aus
gebliebene Klägerin wird ein Ord
nungsgeld in Höhe von 250 € fest
gesetzt.
Gründe:
Die ordnungsgemäß geladene Klä
gerin ist trotz Anordnung des per
sönlichen Erscheinens unentschul
digt nicht erschienen. Gegen sie 
war gemäß § 202 SGG iVm § 141 
Abs. 3 Satz 1 ZPO Ordnungsgeld zu 
verhängen. Die Höhe des verhäng
ten Ordnungsgeldes bestimmt sich 
nach Art. 6 Abs. 1 EGStGB. Vor
liegend erschien die festgesetzte 
Höhe angemessen.“

Die Entscheidung:
Das Landessozialgericht hat den 
Ordnungsgeldbeschluss des SG 
aufgehoben. Zwar könne nach den 
entsprechenden Vorschriften in SGG 

und ZPO das persönliche Erschei-
nen eines Beteiligten zu einem Ter-
min zur mündlichen Verhandlung 
bzw. zur Erörterung des Sachver-
halts angeordnet werden und gegen 
denjenigen, der der Anordnung 
nicht Folge leistet, Ordnungsgeld 
wie gegen einen im Vernehmungs-
termin nicht erschienenen Zeugen 
festgesetzt werden. Jedoch stehe 
die Entscheidung, ob der Vorsitzen-
de das persönliche Erscheinen eines 
Beteiligten nach den §§ 111 Abs. 1, 
106 Abs. 2 und 3 Nr. 7 SGG anord-
ne, in seinem pflichtgemäßen Er-
messen. 
Der Ordnungsgeldbeschluss sei 
aber mangels erkennbarer Ermes-
sensentscheidung aufzuheben. Das 
Gericht sei bei unentschuldigtem 
Nichterscheinen eines Beteiligten, 
dessen persönliches Erscheinen an-
geordnet gewesen sei, – anders als 
bei Nichterscheinen eines ordnungs-
gemäß geladenen Zeugen – nicht 
verpflichtet, ein Ordnungsgeld zu 
verhängen. Vielmehr stehe auch bei 
Erfüllung aller Tatbestandsvoraus-
setzungen die Entscheidung, ob 
überhaupt ein Ordnungsgeld ver-
hängt werde, gemäß § 202 Satz 1 
SGG iVm § 141 Abs. 3 ZPO ebenso 
im Ermessen des Gerichts („kann“) 

wie die Festsetzung der Höhe des 
Ordnungsgeldes. Dabei könnten 
verschiedene Gesichtspunkte wie 
z. B. Verzögerung des Rechtsstreits, 
Verhinderung der einvernehmlichen 
Streitbeilegung oder Erschwernis 
der Sachverhaltsaufklärung und dar-
über hinaus – soweit dazu Erkennt-
nisse vorlägen – das Maß der 
Pflichtwidrigkeit (z. B. Grad des Ver-
schuldens; erstmaliges/wiederhol-
tes Ausbleiben), sowie die persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Beteiligten Berücksichti-
gung finden. Auswahl und Gewich-
tung der für die Verhängung von 
Ordnungsgeld maßgeblichen Ge-
sichtspunkte (hinsichtlich „ob“ und 
„in welcher Höhe“) oblägen dem 
entscheidenden Gericht. 
Grundvoraussetzung einer ord-
nungsgemäßen Ermessensent-
scheidung sei in jedem Fall das Be-
wusstsein des entscheidenden 
 Gerichts, dass ihm Ermessen auch 
hinsichtlich der Frage zustehe, ob 
überhaupt Ordnungsgeld verhängt 
werde, was auch in dem Beschluss 
zum Ausdruck kommen müsse. Der 
streitgegenständliche Ordnungs-
geldbeschluss lasse aber nicht er-
kennen, dass das Sozialgericht eine 
Ermessensentscheidung getroffen 
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habe oder habe treffen wollen bzw. 
dass sich das Sozialgericht im Be-
wusstsein, dass ihm Ermessen 
über die Verhängung von Ordnungs-
geld zustehe, für die Verhängung 
von Ordnungsgeld entschieden hät-
te. Im Gegenteil spreche die Formu-
lierung in den Gründen – „Die ord
nungsgemäß geladene Klägerin zu 
1) ist trotz Anordnung des persönli
chen Erscheinens unentschuldigt 
nicht erschienen. Gegen sie war 
 gemäß § 202 SGG iVm § 141 Abs. 3 
Satz 1 ZPO Ordnungsgeld zu ver-
hängen.“ – für die Annahme des 
Sozialgerichts, dass bei Erfüllung 
der Tatbestandsvoraussetzungen ein 
Ordnungsgeld gegen einen Kläger 
zu verhängen sei, also zwingend 
verhängt werden müsse. Demge-
genüber habe das Sozialgericht aber 
zutreffend und erkennbar hinsicht-
lich der Höhe des Ordnungsgeldes 
Ermessen ausgeübt, wie der Satz 
„Vorliegend erschien die festge
setzte Höhe angemessen“ zeige.

Sozialgericht München, Beschluss 
vom 18.10.2022 – S 58 AS 2796/18
BayLSG, Beschluss vom 10.11.2022 
– L 2 AS 492/22 B, rechtskräftig
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Rechtsprechung

Keine Berücksichtigung von Sachleistungen bei der 
 Berechnung der Höhe des gezahlten Mindestlohnes

Sozialversicherungsbeiträge sind grundsätzlich nicht nur aus dem 
tatsächlich gezahlten, sondern aus dem geschuldeten Lohn zu ent-
richten. Der gesetzliche Mindestlohn bildet hier die Untergrenze.

Der Fall:
Der Kläger entlohnte die in seinem 
Restaurant Beschäftigten zum Teil 
mit Sachleistungen, nämlich freier 
Unterkunft und Verpflegung. Der 
vereinbarte Stundenlohn lag unter 
dem geltenden Mindestlohn. Die 
Beklagte (Deutsche Rentenversiche-
rung) stellte im Rahmen einer Be-
triebsprüfung fest, dass bei diver-
sen Mitarbeitern der Mindestlohn in 
den Jahren 2017 und 2018 unter-
schritten wurde, da Sachbezüge bei 
der Berechnung des Mindestlohnes 
außer Betracht bleiben müssten. Ob 
der Mindestlohn eingehalten wurde, 
bestimme sich ausschließlich aus 
dem gezahlten Stundenlohn, ob-
wohl es sich bei Sachbezügen um 
sozialversicherungspflichtiges Ent-
gelt handle. Der Mindestlohn könne 
jedoch nach der gesetzlichen Rege-
lung nicht durch Sachbezüge er-
bracht werden mit der Folge, dass 
die auf der Grundlage des niedrige-
ren Stundenlohnes abgeführten So-
zialversicherungsbeiträge auf den 
Mindestlohn hochgerechnet werden 
müssten.
Das Sozialgericht bestätigte die Auf-
fassung der Beklagten. Der an die 
Arbeitnehmer im Gehalt enthaltene 
geldwerte Vorteil für Unterkunft und 

Verpflegung, für den der Kläger zu-
treffenderweise schon Sozialver-
sicherungsbeiträge entrichtet hatte, 
sei in die Berechnung des gesetzli-
chen Mindestlohns nicht miteinzu-
beziehen. Nach den Stundenauf-
zeichnungen sei damit der Mindest-
lohn je geleistete Arbeitsstunde 
 unterschritten worden. Für den Un-
terschiedsbetrag zwischen dem ge-
zahlten Entgelt und dem Mindest-
lohn seien noch Beiträge nachzuent-
richten.

Die Entscheidung:
Das Landessozialgericht hat das 
Rechtsmittel des Klägers gegen die 
Entscheidung des Sozialgerichts zu-
rückgewiesen. Zutreffend habe das 
Sozialgericht ausgeführt, dass § 1 
Abs. 1 MiLoG bestimme, dass jede 
Arbeitnehmerin und jeder Arbeit-
nehmer Anspruch auf Zahlung eines 
Arbeitsentgelts mindestens in Höhe 
des Mindestlohns habe. Den For-
mulierungen dieser Vorschrift „ge-
zahlt“ und „je Zeitstunde“ sei zu 
entnehmen, dass der Mindestlohn-
anspruch auf die Zahlung einer 
Geldleistung gerichtet sei. Eine Aus-
nahme von dem Grundsatz, dass 
Sachleistungen nicht anrechenbar 
seien, sei nur für Saisonarbeiter ge-

setzlich bestimmt, soweit es bei 
den Saisonarbeitern um die Anrech-
nung von Kost und Logis geht 
(§ 107 Abs. 2 GewO). Dementspre-
chend habe das Bundesarbeitsge-
richt bereits mit Urteil vom 
25.05.2016, 5 AZR 136/16, entschie-
den, dass der gesetzliche Mindest-
lohn nach der Entgeltleistung in 
Form von Geld zu berechnen sei; 
ein Arbeitgeber erfülle den An-
spruch auf den gesetzlichen Min-
destlohn durch die im arbeitsver-
traglichen Austauschverhältnis er-
brachten Entgeltzahlungen nur, so-
weit diese dem Arbeitnehmer end-
gültig verbleiben. Da der gesetzliche 
Mindestlohn eine Bruttoentgelt-
schuld sei, hätten Sachleistungen 
keine Erfüllungswirkung.

Sozialgericht München, Beschluss 
vom 29.11.2021 – S 4 BA 250/21 ER
BayLSG, Beschluss vom 28.02.2022 
– L 7 BA 1/22 B ER, rechtskräftig 
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Der Fall:
Die Klägerin beantragte die Gewäh-
rung von Elterngeld für den 1. bis 
12. Lebensmonat ihres Sohnes. Aus 
den vorgelegten Verdienstbescheini-
gungen für die Zeit vor der Geburt 
des Sohnes ergab sich die Steuer-
klasse I für 6 Monate (Mai bis Okto-
ber), die Steuerklasse IV für einen 
Monat (November) und die Steuer-
klasse III für 5 Monate (Dezember 
bis April).  Die Klägerin wandte sich 
gegen die Heranziehung der Steuer-
klasse I für die Berechnung des 
 Elterngeldes. Sie begehrte die Be-
rücksichtigung der Steuerklasse III, 
da sie ausweislich der Bestätigung 
des Finanzamtes bereits im Novem-
ber, dem Monat der Eheschließung, 
ein Antrag auf Steuerklassenwech-
sel gestellt habe und dieser ab 
 Anfang November vom Finanzamt 
berücksichtigt worden sei. Wider-
spruch und Klage waren erfolglos. 

Die Entscheidung:
Das Landessozialgericht hat die 
 Entscheidung des Sozialgerichts be-
stätigt und die Berufung der Kläge-
rin zurückgewiesen. Maßgeblich für 
die Ermittlung der zugrunde zu 
 legenden Steuerklasse seien die 
Angaben in den Lohn- und Gehalts-

Elterngeld und Steuerklassenwechsel

Auch bei einem rückwirkenden Steuerklassenwechsel ist die in den 
Verdienstbescheinigungen jeweils ausgewiesene Steuerklasse der 
Berechnung von Elterngeld zugrunde zu legen. 

bescheinigungen. Bei einem Wech-
sel eines Abzugsmerkmals gelte 
dasjenige, das in der überwiegen-
den Zahl der Monate des Bemes-
sungszeitraums gegolten habe. 
Auch wenn einkommensteuerrecht-
lich ab Beginn des Monats Novem-
ber eine andere Steuerklasse ge-
golten habe, sei dies im Rahmen 
der Berechnung des Elterngeldes 
ohne Relevanz. Die Verdienstbe-
scheinigungen seien auch nicht 
falsch gewesen, da ein Arbeitgeber 
die elektronisch bereit gestellten 
Lohnabzugsmerkmale so lange an-
zuwenden habe, bis ihm geänderte 
Merkmale zum Abruf bereitgestellt 
würden (hier: zur Lohnabrechnung 
Dezember). Eine nachträgliche Än-
derung der Lohnbescheinigung mit 
Berücksichtigung der geänderten 
Lohnsteuerklasse, die bei der 
nächstfolgenden Lohnzahlung zuläs-
sig gewesen wäre, sei nicht erfolgt. 
Damit sei nach der Zweckbestim-
mung des Elterngeldes, nämlich die 
wirtschaftliche Grundlage der Fami-
lie in den ersten Lebensmonaten 
des Kindes zu  sichern und dabei – 
bis zu einer Höchstgrenze – an den 
wirtschaft lichen Verhältnissen vor 
der Geburt anzuknüpfen, diejenige 
Steuerklasse als maßgeblich zu 

 erachten, die auch tatsächlich bei 
der Lohnzahlung berücksichtigt 
 wurde.

Sozialgericht München, Gerichts-
bescheid vom 10.09.2018 – S 20 EG 
7/17
BayLSG, Urteil vom 10.03.2022 –  L 
9 EG 39/18, rechtskräftig
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Rechtsprechung

Der Fall:
Der Jugendliche H. zeigte soziale 
Auffälligkeiten und Störungen im 
Sinne einer Teilhabebeeinträchti-
gung.  Seine schulische und beruf-
liche Integration drohte zu scheitern. 
Er benötigte einen geschützten und 
damit stationären Rahmen, um 
überhaupt die Chance auf einen 
Schulabschluss und eine berufliche 
Integration zu haben, und sollte im 
Umfeld einer heilpädagogischen 
Wohngruppe angemessenes Sozial-
verhalten lernen. Der Landkreis (Klä-
ger) bewilligte daher Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche bis längstens zur 
Volljährigkeit unter Heimunterbrin-
gung in einer heilpädagogischen 
Wohngruppe, kombiniert mit einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme „Jugendhilfe intensiv“.  Die 
Bundesagentur für Arbeit (Beklagte) 
bewilligte H. dem Grunde nach eine 
Berufungsvorbereitung (BvB) in 
 einem Berufsbildungswerk sowie 
Ausbildungsgeld, welches gemäß 
§ 104 Zehntes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB X) für die Zeit vom 
03.09.2018 bis 26.07.2019 an den 
Kläger erstattet werde. Der Kläger 
forderte die Beklagte auf, den Hilfe-
fall ab Beginn der BvB in ihre eigene 

Zuständigkeit zu übernehmen. Auch 
im Zuständigkeitsbereich der Be-
klagten sei eine stationäre Unter-
bringung bei Vorliegen entsprechen-
der Voraussetzungen vorgesehen. 
Während zu Beginn der Unterbrin-
gung des H. eine Teilhabe am Ar-
beitsleben noch nicht möglich ge-
wesen sei, stehe ab Beginn der 
BvB die Teilhabe am Arbeitsleben 
im Vordergrund und sei die Beklagte 
vorrangig für die Übernahme der 
Unterbringungskosten zuständig. 
Dies lehnte die Beklagte ab. Für Ein-
gliederungshilfe in Form der heil-
pädagogischen Unterbringung sei 
nach wie vor der Träger der Jugend-
hilfe originär und ausschließlich zu-
ständig.
Das SG hat die Beklagte verurteilt, 
dem Kläger die Kosten für die Heim-
unterbringung des H. ab Beginn der 
BvB zu erstatten und in die  eigene 
Zuständigkeit zu übernehmen Der 
Erstattungsanspruch ergebe sich 
aus § 104 Abs. 1 SGB X. Die Beklag-
te habe mit Bescheid vom 
24.07.2018 mitgeteilt, Reha-Trägerin 
für die Erbringung von Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben zu 
sein; dazu gehöre auch die Zustän-
digkeit für die Übernahme der Kos-
ten der Heimunterbringung für die 

Zeit ab Beginn der Ausbildung. Die 
Unterbringung des H. solle die 
 Berufsvorbereitung bzw. -ausbildung 
unterstützen und insoweit  sichern, 
weshalb es sich nicht um eigenstän-
dige psychologische, pädagogische 
oder sonstige isolierte  erzieherische 
Maßnahmen handele, die rehabili-
tationsunabhängig  wären. Sie diene 
der Unterstützung und Ermögli-
chung der Ausbildung des H. 

Die Entscheidung:
Die Berufung der Beklagten war er-
folgreich. Nach der Legaldefinition 
des § 14 Abs. 2 Satz 1 SGB IX ist 
leistender Rehabilitationsträger der-
jenige, der den Rehabilitationsbe-
darf unverzüglich und umfassend 
feststellt und die Leistungen er-
bringt.
Die Beurteilung, ob der Kläger leis-
tender Rehabilitationsträger in die-
sem Sinne ist, erfordert die Herstel-
lung des Bezuges zu einem Rehabi-
litationsantrag. Für die zur Erstat-
tung geforderten Leistungen des 
Klägers ab 03.09.2018 ist der Antrag 
des H. – vertreten durch seine El-
tern – vom 18.07.2018 an die Be-
klagte maßgebend. Mit diesem 
 Antrag hat H. erstmals sein Rehabi-
litationsbegehren im Hinblick auf 

Einordnung von Teilhabeleistungen an Jugendliche

Die heilpädagogische Unterbringung eines Jugendlichen in Berufs-
ausbildung kann grundsätzlich sowohl als Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben als auch als Leistung zur sozialen Teilhabe anzusehen 
sein. Die Abgrenzung hat nach der Zielsetzung der konkreten 
 Unterbringung im jeweiligen Einzelfall zu erfolgen. Daran knüpft 
sich letztlich die Frage, wer für die Kosten aufzukommen hat.



17

eine Eingliederung in das Erwerbs-
leben formuliert, als er Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben bean-
tragte. Ein Erstattungsanspruch ste-
he dem Kläger nicht zur Seite, da er 
weder vorläufige Leistungen (§ 102 
SGB X) erbracht habe, noch sei der 
Leistungsanspruch nachträglich ent-
fallen (§ 103 SGB X) und schließlich 
habe der Kläger die Leistungen auch 
nicht als nachrangig Verpflichteter 
erbracht (§104 SGB X). Hinsichtlich 
der heilpädagogischen Unterbrin-
gung sei allein der Kläger zuständig 
gewesen, es habe unstreitig ein An-
spruch auf Eingliederungshilfe be-
standen und es habe sich dabei 
nicht um eine Maßnahme der Teilha-
be am Arbeitsleben gehandelt, auch 
nicht im Sinne einer Annexleistung 
zu den Leistungen der Beklagten. 
Bezogen auf psychologische und 
 pädagogische Leistungen gilt: Liegt 
der Schwerpunkt einer Maßnahme 
in der sozialen Betreuung und Per-
sönlichkeitsentwicklung des Betrof-
fenen oder ist die Maßnahme aus-
schließlich dazu bestimmt, die so-
wohl für das Leben in der Gesell-
schaft als auch für eine berufliche 
Tätigkeit unverzichtbaren Grund-
lagen (z. B. Allgemeinbildung, Kom-
munikationsfähigkeit) zu vermitteln, 

liegt keine Leistung der beruflichen 
Rehabilitation vor. Wenn Ziel, Plan 
und inhaltliche Ausgestaltung der 
Maßnahme dagegen wesentlich 
durch das Erlernen beruflicher Er-
kenntnisse und Fertigkeiten charak-
terisiert sind, liegt eine Leistung der 
beruflichen Rehabilitation vor.

Sozialgericht Würzburg, Urteil vom 
15.01.2020 – S 7 AL 21/19
BayLSG, Urteil vom 21.02.2022 – L 
10 AL 81/20
BSG, Beschluss vom 26.07.2022 – B 
11 AL 11/22 B, Nichtzulassungsbe-
schwerde verworfen
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Rechtsprechung

Sozialrechtlicher Herstellungsanspruch 

Hat eine Behörde sich pflichtwidrig verhalten, insbesondere Ver-
sicherte nicht oder nicht rechtzeitig über Gesetzesänderungen 
 informiert, die sich auf Leistungsansprüche auswirken können, 
kommt eine Korrektur über den sozialrechtlichen Herstellungsan-
spruch in Betracht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Be-
hörde das Beratungs- und/oder Informationsbedürfnis bekannt war.

Der Fall: 
Die 1948 geborene Klägerin war 
1970 erstmals in das Bundesgebiet 
eingereist. Während ihres insge-
samt achtjährigen Aufenthalts in 
Deutschland war sie nicht erwerbs-
tätig, führte den Haushalt und er-
warb daher keine eigenen Versor-
gungsanwartschaften in der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Wäh-
rend ihres Aufenthaltes in Deutsch-
land hat sie drei Kinder geboren und 
verließ sodann 1978 mit ihren Kin-
dern das Bundesgebiet, um in die 
Türkei zurückzukehren. Die Klägerin 
beantragte bei der Beklagten am 
25.02.2021 formlos per E-Mail und 
am 17.05.2021 mit Formblattantrag 
zunächst die Vergabe einer Versiche-
rungsnummer und anschließend die 
Gewährung von Regelaltersrente ab 
dem rechtlich frühestmöglichen 
Zeitpunkt.
Dem Formblattantrag war beigege-
ben ein Antrag auf Feststellung von 
Kindererziehungszeiten/Berücksich-
tigungszeiten wegen Kindererzie-
hung für ihre 1970, 1971 und 1974 
geborene Kinder. Die Beklagte er-
kannte für jedes der Kinder jeweils 
30 Kalendermonate Beitragszeiten 
wegen Kindererziehung an und ge-
währte mit Bescheid vom 

22.07.2021 der Klägerin ab Mai 2021 
Regelaltersrente.
Hiergegen erhob die Klägerin Wider-
spruch. Sie habe bereits am 
25.02.2021 die Rente beantragt und 
zudem ab dem frühesten rechtli-
chen Beginn, also rückwirkend ab 
2014. Mit Bescheid vom 04.02.2022 
half die Beklagte den Widerspruch 
teilweise dahingehend ab, dass der 
Klägerin auf ihren Antrag vom 
25.02.2021 hin Regelaltersrente ab 
01.02.2021 gewährt wurde. 
Im Übrigen wies die Beklagte den 
Widerspruch zurück. Gem. § 99 
Abs.1 Satz 1 SGB VI werde eine 
Rente aus eigener Versicherung von 
dem Kalendermonat an geleistet, zu 
dessen Beginn die Anspruchsvor-
aussetzungen für die Rente erfüllt 
seien, wenn die Rente bis zum 
Ende des dritten Kalendermonats 
nach Ablauf des Monats beantragt 
werde, in dem die Anspruchsvor-
aussetzungen erfüllt seien. Bei spä-
terer Antragstellung werde eine 
Rente aus eigener Versicherung 
gem. § 99 Abs. 1 Satz 2 SGB VI von 
dem Kalendermonat an geleistet, in 
dem die Rente beantragt worden 
sei. Die Antragsfrist von drei Mona-
ten sei bei der Antragstellung 2021 
unstreitig schon lange abgelaufen 

gewesen, sodass die Rente erst mit 
dem Antragsmonat beginnen kön-
ne. Ein früherer Rentenbeginn erge-
be sich auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt eines sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruchs. Der Beklag-
ten hätten bis zur Antragstellung am 
18.05.2021 keinerlei Daten über die 
Klägerin vorgelegen, daher sei zu 
einem früheren Zeitpunkt weder ein 
Hinweis auf Rechtsänderungen 
noch auf eine Rentenantragstellung 
möglich gewesen. 

Die Entscheidung:
Das Sozialgericht hat die Klage abge-
wiesen und die Entscheidung der 
Beklagten bestätigt. Voraussetzung 
für einen sozialrechtlichen Herstel-
lungsanspruch ist unter anderem ein 
Sozialrechtsverhältnis bzw. zumin-
dest die Anbahnung eines solchen 
zwischen der Beklagten und der Klä-
gerin und die Verletzung einer der 
Beklagten gegenüber der Klägerin 
gem. § 14 SGB I obliegenden Bera-
tungspflicht, einer der Beklagten 
bzw. den Versicherungsämtern ge-
genüber der Klägerin gem. § 15 SGB 
I obliegenden Auskunftspflicht oder 
einer der Beklagten gegenüber der 
Klägerin gem. § 115 Abs. 6 SGB VI 
obliegenden Hinweispflicht.
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Eine Rentengewährung bereits ab 
01.07.2014 im Wege eines sozial-
rechtlichen Herstellungsanspruchs 
ist nicht möglich, da dessen Voraus-
setzungen nicht vorliegen. Zum ei-
nen wurde ein Sozialrechtsverhält-
nis zwischen der Klägerin und der 
Beklagten erst mit Antragstellung 
am 25.02.2021 angebahnt und hat 
ein solches erst mit Vergabe der Ver-
sicherungsnummer bestanden. Zum 
anderen hat die Klägerin vor dem 
25.02.2021 weder bei der Beklag-
ten noch beim türkischen Renten-
versicherungsträger um Auskunft 
ersucht, noch um Beratung gebe-
ten. Des Weiteren war der Beklag-
ten vor dem 25.02.2021 mangels 
Vorliegen eines Versicherungskontos 
nicht bekannt, dass die Klägerin drei 
Kinder in Deutschland geboren hat, 
dass bei der Klägerin wegen der Er-
ziehung der Kinder in Deutschland 
auch Kindererziehungszeiten anzu-
rechnen sind und dass die Klägerin 
dadurch die Anspruchsvorausset-
zungen für die Regelaltersrente mit 
Ablauf des 30.06.2014 erfüllt hat, 
sodass die Beklagte weder zu einer 
Spontanberatung verpflichtet war, 
noch sie eine Hinweispflicht nach 
§ 115 Abs. 6 SGB VI verletzt hat. 

Sozialgericht Bayreuth, Gerichts-
bescheid vom 18.08.2022 – S 16 R 
154/22, rechtskräftig
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Rechtsprechung

Rückforderung von Leistungen – Umkehr der Beweislast

Immer wieder stellt sich im Nachhinein heraus, dass Leistungen 
nach dem SGB II ganz oder teilweise zu Unrecht erbracht wurden. 
Wurden bei der Antragstellung unrichtige Angaben gemacht, dann 
kann das Jobcenter die Bewilligungsbescheide aufheben und die 
Leistungen zurückfordern.

Der Fall:
Der Kläger beantragte 2006 Leistun-
gen vom Jobcenter (Beklagter) und 
gab dabei an, in einer Wohnung im 
Haus seiner Schwester (T) zu leben, 
in dem seine Eltern freies Wohn-
recht hätten. Er müsse an T eine 
monatliche Kaltmiete in Höhe von 
60 € bezahlen, für die Heizkosten 
fielen 100 € jährlich an. Hierzu legte 
er eine von seinem Vater als „Eigen-
tümer (bei Untervermietung)“ unter-
schriebene „Bescheinigung des Ver-
mieters bzw. bei Untermietern des 
Hauseigentümers für behördliche 
Zwecke“ vor, aus der eine Wohn-
fläche von 20 qm und eine Teilmöb-
lierung der Wohnung hervorging. 
Der Beklagte bewilligte ihm Arbeits-
losengeld (Alg) II und zahlte in der 
Folgezeit auch mehrfach Zuschüsse 
für Heizkosten in unterschiedlicher 
Höhe. Es zeigte sich, dass der Klä-
ger aber nicht in einer abgeschlos-
senen Wohnung lebte, sondern nur 
ein Zimmer bewohnte und die übri-
gen Räume wie Küche, Bad usw. 
gemeinsam mit seinem Vater nutz-
te. 
Mit Schreiben vom 24.09.2013 
 forderte der Beklagte vom Kläger 
Zahlungsnachweise über die Feue-
rungsbeihilfe 2012/13 sowie die 

Mietzahlungen ab Juli 2012 an T an. 
Hierzu teilte T mit, sie habe „das 
Geld“ für die Feuerungsbeihilfe 
2012/13 sowie die Mietzahlungen 
ab 07/2012 vom Kläger in bar erhal-
ten; dies sei auch in den Jahren vor-
her der Fall gewesen.
Mit Schreiben vom 09.04.2015 teilte 
der Beklagte mit, nach dem Ergeb-
nis der Außendienstermittlung liege 
bei ihm keine abgeschlossene Woh-
nung vor. Man habe im Rahmen der 
Kulanz fiktive Mietkosten anerkannt, 
da eine Mietforderung der T vorge-
legt worden sei. Falls die Mietein-
nahmen nur fiktiv verfügt worden 
seien, liege Sozialleistungsmiss-
brauch vor; allerdings werde von 
 einer ordnungsgemäßen Versteue-
rung ausgegangen. Eine Überprü-
fung beim Finanzamt ergab, dass T 
die Mieteinnahmen nicht bei der 
Steuererklärung angegeben hatte. 
Nach Anhörung nahm der Beklagte 
mit Bescheid vom 08.04.2019 die 
Bewilligung von Alg II für die Zeit 
von 01.03.2006 bis 30.04.2018 Alg II 
zurück. Die Leistungen für Unter-
kunft und Heizung seien durch arg-
listige Täuschung erwirkt worden. 
Der Kläger habe die ausgezahlten 
Beträge nicht zweckentsprechend 
verwendet und weder Miete noch 

Heizkosten gezahlt. Hierzu habe er 
in seinen Anträgen vorsätzlich fal-
sche bzw. unvollständige Angaben 
gemacht. Soweit die Entscheidun-
gen zurückgenommen würden, sei-
en die überzahlten Beträge zu er-
statten. 
Das Sozialgericht hat den Bescheid 
vom 08.04.2019 teilweise aufgeho-
ben und die Klage im Übrigen abge-
wiesen. Die Aufhebung der Bewilli-
gungsbescheide hinsichtlich der Be-
darfe für Miete stelle sich ab dem 
01.11.2009 bis 31.12.2017 als recht-
mäßig dar, denn der Kläger habe in 
diesem Zeitraum keinen Anspruch 
hierauf gehabt. T habe ihrem Bruder 
in dieser Zeit die Miete nachgelas-
sen, da er sich um den Vater ge-
kümmert habe; Die Beweisaufnah-
me habe nicht bestätigt, dass auch 
die Feuerungsbeihilfen zu Unrecht 
bewilligt worden seien. 

Die Entscheidung:
Die Berufung des Klägers war er-
folgreich. Die Voraussetzungen für 
die Rücknahme der begünstigenden 
Verwaltungsakte hinsichtlich der Be-
willigung von Bedarfen für Unter-
kunft im Zeitraum vom 01.11.2009 
bis 31.12.2017 liegen nicht vor, denn 
dem Beklagten gelang nicht der er-



21

forderliche Nachweis für ihre 
Rechtswidrigkeit. Nach den Ergeb-
nissen der Beweisaufnahmen in 
beiden Instanzen ist nicht zur vollen 
Überzeugung des Landessozialge-
richts nachgewiesen, dass der Klä-
ger im Zeitraum vom 01.11.2009 bis 
31.12.2017 keinen Anspruch auf die 
bewilligten Unterkunftsbedarfe hat-
te, weil er einer ernsthaften Miet-
zinsforderung nicht ausgesetzt ge-
wesen wäre, sondern lediglich ein 
Scheingeschäft iSd § 117 Absatz 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vor-
gelegen hätte, oder weil die Miet-
zinsforderung seitens der T dauer-
haft gestundet gewesen wäre. Auch 
das Argument des Beklagten, der 
Kläger habe die empfangenen Leis-
tungen nicht zweckkonform verwen-
det, vermöge für sich die Aufhe-
bungsentscheidung nicht zu tragen. 
Eine zweckkonforme Verwendung 
der unterkunftsbezogenen Leistun-
gen ist nicht Anspruchsvorausset-
zung für § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II; 
der Umstand, dass der Kläger gera-
de das vom Beklagten geleistete 
Geld nicht an T weitergezahlt hat, ist 
leistungsrechtlich nicht erheblich. 
Zusammenfassend vermochte das 
Landessozialgericht sich bereits 
nicht vom Vorliegen der objektiven 

Rücknahmevoraussetzung der nach-
gewiesenen Rechtswidrigkeit der 
ursprünglichen Leistungsbewilligun-
gen zu überzeugen und hat im Übri-
gen auch erhebliche Zweifel an der 
Erfüllung der subjektiven Vorausset-
zungen des § 45 Abs. 2 Satz 3 SGB 
X, so dass die Aufhebungsentschei-
dung des Beklagten im Bescheid 
vom 08.04.2019 insgesamt aufzuhe-
ben war. 

Sozialgericht Würzburg, Urteil vom 
13.08.2020 – S 16 AS 406/19
BayLSG, Urteil vom 13.10.2022 – L 
11 AS 578/20, rechtskräftig
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Rechtsprechung

Anrechnung von Wohngeld auf Leistungen nach dem 
SGB II 

Eine Wohngeldnachzahlung ist bei der Gewährung von Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II als Ein-
kommen zu berücksichtigen, da sie nicht aus einem mit den drei 
Existenzsicherungssystemen SGB II, SGB XII und AsylbLG ver-
gleichbaren Rechtsgrund stammt.

Der Fall:
Die Kläger beantragten die Weiter-
bewilligung der Leistungen nach 
dem SGB II für den Zeitraum ab 
 Oktober 2020. Dabei gaben sie an, 
dass sie am 31.08.2020 eine Nach-
zahlung von Wohngeld für die Mona-
te November 2019 bis März 2020 
 erhalten hatten. Der Beklagte (Job-
center) bewilligte den Klägern im Er-
gebnis für die Zeit vom 01.10.2020 
bis 28.02.2021 vorläufig Arbeits-
losengeld II unter Anrechnung u. a. 
von Wohngeld. 
Die von den Klägern zum Sozialge-
richt München (SG) erhobene Klage 
wurde dahingehend begründet, dass 
die Wohngeldnachzahlung nicht als 
Einkommen gemäß § 11 SGB II be-
rücksichtigt werden dürfe. Es sei zu 
Verzögerungen von über sechs Mo-
naten durch die Wohngeldbehörde 
der Stadt München gekommen. 
Zweck des Wohngeldes sei jedoch 
ein Zuschuss zur Miete im jeweili-
gen Bewilligungsmonat. Anstatt des 
Wohngeldes hätten die Kläger An-
spruch auf aufstockende Leistungen 
nach dem SGB II gehabt. Letztlich 
sei das Wohngeld vorliegend als 
existenzsichernde Leistung zu quali-
fizieren und als solche nicht als Ein-
kommen anzurechnen. Unabhängig 

davon hätte der Wohngeldzufluss im 
vorhergehenden Bewilligungszeit-
raum berücksichtigt werden müs-
sen. Ein Durchschnittseinkommen 
sei nämlich bei sämtlichen Einkom-
mensarten zu  bilden, eine Verteilung 
gemäß § 11 Abs. 3 Satz 4 SGB II sei 
daher nicht möglich. 
Das SG hat die Klage abgewiesen. 
Zu Recht habe der Beklagte die am 
31.08.2020 zugeflossene Wohngeld-
nachzahlung als einmalige Einnahme 
gemäß § 11 Abs. 3 Satz 4 SGB II in 
den streitgegenständlichen  Monaten 
Oktober 2020 bis Februar 2021 zu 
jeweils einem Sechstel als Einkom-
men angerechnet. Das Wohngeld 
sei mit Rechtsprechung und Litera-
tur als Einkommen zu qualifizieren. 
Eine von der Kläger seite zitierte Ent-
scheidung des  Bundessozialgerichts 
(BSG) vom 25.06.2015 – B 14 AS 
17/14 R betreffe die Anrechnung ei-
ner Nachzahlung von Asylbewerber-
leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) und sei 
mit dem vorliegenden Fall nicht ver-
gleichbar. Durch die Anrechnung im 
Zuflussmonat August 2020 wäre der 
Anspruch der Kläger nach dem SGB 
II vollständig entfallen, so dass die 
Zahlung auf sechs Monate aufzutei-
len gewesen sei. Da die Leistungen 

für August 2020 bereits erbracht 
worden seien, beginne der Verteil-
zeitraum im September 2020 und 
endete im Februar 2021. Soweit 
 argumentiert werde, dass die Nach-
zahlung vollumfänglich im vorange-
henden Bewilligungszeitraum hätte 
berücksichtigt werden müssen und 
nach der Rechtsprechung des BSG 
für das Durchschnittseinkommen im 
vorangehenden Bewilligungszeit-
raum sämtliche Einkommensarten 
zu berücksichtigen seien, so dass 
eine Verteilung nicht möglich sei, fol-
ge das SG dieser Auffassung nicht. 
Die BSG-Rechtsprechung zur Einbe-
ziehung aller Einkommensarten be-
deute nicht, dass die Regeln zur 
 Einkommensanrechnung nicht mehr 
anzuwenden wären. Für einmalige 
Einnahmen stelle § 11 Abs. 3 SGB II 
eine besondere Regelung für die 
 Anrechnung auf, die weiterhin anzu-
wenden sei. Die Teilbeträge seien 
dann in die Durchschnittsberech-
nung einzubeziehen. 

Die Entscheidung:
Das Landessozialgericht hat die Ent-
scheidung des SG bestätigt und die 
Berufung zurückgewiesen. Die An-
rechnung der Wohngeldnachzahlung 
in der Zeit von Oktober 2020 bis 
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 Februar 2021 sei zu Recht erfolgt. 
Zur Begründung nahm der Senat Be-
zug auf die Entscheidungsgründe 
des SG und wies lediglich ergänzend 
darauf hin, dass die Anrechnung von 
Wohngeld auf die Leistungen nach 
dem SGB II nicht vergleichbar sei 
mit der – vom BSG im Urteil vom 
25.06.2015 (B 14 AS 17/14 R) abge-
lehnten – Berücksichtigung einer 
Nachzahlung von Leistungen nach 
dem AsylbLG als Einkommen im 
Rahmen des SGB II. Das BSG habe 
dies für die Leistungen nach dem 
AsylbLG nachvollziehbar damit be-
gründet, dass für die Nichtberück-
sichtigung als Einkommen die sys-
tematischen Zusammenhänge zwi-
schen den Leistungen nach dem 
SGB II, dem SGB XII und dem 
AsylbLG sprächen, die als existenz-
sichernde Leistungen früher im Bun-
dessozialhilfegesetz als umfassen-
dem Fürsorgesystem geregelt ge-
wesen seien. Diese drei Leistungs-
systeme seien strukturell gleichwer-
tig und hätten in Art. 1 Abs. 1 Grund-
gesetz (GG) iVm Art. 20 Abs. 1 GG 
gemeinsame verfassungsrechtliche 
Grundlagen. Die Nachzahlung aus 
der Wohngeldbewilligung sei dage-
gen als Einkommen nach § 11 Abs. 1 
Satz 1 SGB II zu berücksichtigen, da 

sie nicht aus einem mit den drei 
Existenzsicherungssystemen SGB II, 
SGB XII und AsylbLG vergleichbaren 
Rechtsgrund stamme. Auch habe 
das SG zutreffend darauf hingewie-
sen, dass die Anrechnung der Wohn-
geldnachzahlung aus August 2020 in 
Höhe von 3.433 € nicht bereits voll-
ständig im vorherigen Bewilligungs-
zeitraum (April bis September 2020) 
zu erfolgen habe. Zwar sei nach 
§ 41a Abs. 4 Satz 1 SGB II a.F. bei 
der abschließenden Feststellung des 
Leistungsanspruchs als Einkommen 
ein monatliches Durchschnittsein-
kommen zugrunde zu legen, soweit 
keine Ausnahmetatbestände nach 
§ 41a Abs. 4 Satz 2 SGB II vorlägen. 
Dabei erfasse § 41a Abs. 4 SGB II 
a.F. im Grundsatz alle Arten von Ein-
kommen im Bewilligungszeitraum 
und beziehe alle Monate des Bewilli-
gungszeitraums in die Bildung des 
Durchschnittseinkommens ein. Das 
einmalige Einkommen aus der 
Wohngeldnachzahlung sei jedoch 
auch bei abschließender Feststel-
lung eines Leistungsanspruchs nach 
vorläufiger Bewilligung nach § 11 
Abs. 3 Satz 3 SGB II erst ab dem Zu-
flussmonat folgenden Monat (hier 
ab September 2020) in die Bildung 
des Gesamteinkommens nach § 41a 

Abs. 4 Satz 3 SGB II a.F. einzustellen 
und insoweit bei der Berechnung 
des Durchschnittseinkommens nach 
§ 41a Abs. 4 Satz 1 SGB II a.F. zu be-
rücksichtigen. Der Senat teile die 
Auffassung des BSG, wonach ein-
maliges Einkommen im Rahmen 
des § 41a Abs. 4 Satz 1 SGB II a. F. 
wie eine eigene „Einkommensart“ 
anzusehen sei, und systematische 
Gründe dafürsprächen, dass die all-
gemeine Regelung des § 11 Abs. 3 
Satz 3 SGB II auch im Fall der ab-
schließenden Feststellung des Leis-
tungsanspruchs nach vorläufiger Be-
willigung Anwendung finde. § 41a 
Abs. 4 Satz 1 und 3 SGB II a.F. wür-
den lediglich regeln, wie mit dem zu 
berücksichtigenden Einkommen zu 
verfahren sei (Durchschnittsbildung 
anstelle einer Berücksichtigung im 
Zuflussmonat), nicht aber, welches 
Einkommen in welcher Höhe über-
haupt im Bewilligungszeitraum zu 
berücksichtigen sei. Dies sei unter 
Rückgriff auf die allgemeinen Rege-
lungen der §§ 11 ff. SGB II zu prüfen. 

Sozialgericht München, Urteil vom 
22.06.2022 – S 2 AS 495/21
BayLSG, Beschluss vom 23.12.2022 
– L 16 AS 339/22
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Rechtsprechung

Arbeitsunfall bei Teilnahme an einem Segway-Parcours im Rahmen 
eines fachlichen Programmpunktes einer Tagung

Der innere Zusammenhang zwischen der Teilnahme eines Versicherten an 
 einem Segway-Parcours als Team-Building-Maßnahme im Rahmen einer Tagung 
und der Tätigkeit beim Unternehmen ist auch dann gegeben, wenn er mit der 
Teilnahme nicht eine objektiv geschuldete Handlung vornimmt, sondern einer 
vermeintlichen Pflicht aus dem Beschäftigungsverhältnis nachgeht und er nach 
den besonderen Umständen zur Zeit der Verrichtung annehmen durfte – und an-
genommen hat – ihn treffe eine solche Pflicht (BSG v. 15.11.2016 – B 2 U 12/15 
R). Solche besonderen Umstände liegen jedenfalls dann vor, wenn die Durch-
führung des Segway-Parcours als Team-Building-Maßnahme integraler Bestand-
teil eines fachlichen Programmpunktes der Tagung ist und nicht nur mittelbar 
dem Betriebsklima – quasi als positiver Nebeneffekt – dient, sondern unmittel-
bar betrieblichen Interessen/der Zielsetzung des Unternehmens.

Der Fall:
In der Zeit vom 04.04.2017 bis 
05.04.2017 führte der Arbeitgeber 
der Klägerin, die als Service Re-
quest Managerin beschäftigt war, 
eine Dienstveranstaltung (Klausur-
tagung/Kick-Off-Bereich „Business 
Development“) durch, an der die 
Klägerin sowie ausschließlich Mit-
arbeiter des neu gegründeten Be-
reichs „Business Development“ 
teilnahmen. Am 04.04.2017 nahm 
die Klägerin im Rahmen des Tages-
ordnungspunktes „Impulsvortrag in 
Cooperation mit S. E. T.“ (von 14.30 
Uhr bis 17.30 Uhr) an einem Seg-
way-Parcours teil. Laut Durchgangs-
arztbericht vom selben Tag stürzte 
die Klägerin mit dem Segway auf 
die linke Schulter und erlitt dabei 
eine Humeruskopffraktur. Mit Be-
scheid vom 09.10.2018 (Wider-
spruchsbescheid vom 08.07.2019) 
lehnte die Beklagte die Anerken-
nung des Ereignisses vom 
04.04.2017 als Arbeitsunfall im Sin-
ne des § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII ab. 
Die zum Unfall führende Handlung 
der Klägerin (Fahrt mit dem Seg-
way) habe nicht der in § 2 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VII versicherten Beschäfti-
gung als Service Request Manage-
rin gedient. Vielmehr habe es sich 

bei der Teilnahme am Segway-Par-
cours um eine Freizeitaktivität und 
damit um eine eigenwirtschaftliche 
und unversicherte Verrichtung im 
Rahmen einer Dienstreise gehan-
delt. Die Klägerin habe damit objek-
tiv weder eine Haupt- noch eine Ne-
benpflicht aus ihrem Arbeitsvertrag 
erfüllt. Es habe auch kein besonde-
rer Bezug zu dem Unternehmens-
zweck bestanden. Ein Arbeitgeber 
habe es nicht in der Hand, den 
Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung auf sonst unversicherte Tat-
bestände auszuweiten und zwar 
auch dann nicht, wenn hierdurch die 
persönliche Verbundenheit einer 
Gruppe von Beschäftigten mit dem 
Unternehmen gestärkt werde. 
Das SG hat die Beklagte verurteilt, 
das Ereignis vom 04.04.2017 als Ar-
beitsunfall anzuerkennen. Es habe 
sich bei der Teilnahme an dem Seg-
way-Parcours um eine Veranstaltung 
gehandelt, die der abhängigen Be-
schäftigung der Klägerin zuzurech-
nen sei und als solche unter Versi-
cherungsschutz gestanden habe. 

Die Entscheidung:
Das Landessozialgericht hat die 
hiergegen eingelegte Berufung der 
Beklagten zurückgewiesen. Das Er-

eignis vom 04.04.2017 sei als Ar-
beitsunfall iSd § 8 Abs. 1 Satz 1 
SGB VII anzuerkennen. Die Verrich-
tung der Klägerin zum Zeitpunkt des 
Unfallereignisses am 04.04.2017 – 
die Teilnahme am Segway Parcours 
– stehe in einem sachlichen Zusam-
menhang zur versicherten Tätigkeit.
Nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme, insbesondere nach der Ein-
vernahme des Zeugen X, der da-
mals Bereichsleiter der Klägerin und 
Teilnehmer des Parcours war, stehe 
zur vollen Überzeugung des Landes-
sozialgerichts fest, dass die Klägerin 
mit der Teilnahme am Parcours zwar 
eine objektiv nicht geschuldete 
Handlung vorgenommen habe, sie 
aber aufgrund der besonderen Um-
stände, unter denen der Parcours 
im Rahmen der Tagung und des Pro-
grammpunktes „Impulsvortrag in 
Cooperation mit S. E. T.“ durchge-
führt worden sei sowie aufgrund 
der damit verbundenen Zielsetzung 
(Team-Building-Maßnahme für die 
Zusammenarbeit des neuen Teams) 
habe annehmen dürfen, dass sie 
mit der Teilnahme am Parcours eine 
Pflicht aus ihrem Beschäftigungsver-
hältnis mit dem Arbeitgeber erfüllen 
würde und sie damit betrieblichen 
Interessen diene, ferner, dass ihre 
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Teilnahme am Parcours subjektiv 
auch darauf ausgerichtet gewesen 
sei. Die besonderen Umstände er-
gäben sich insbesondere daraus, 
dass es sich beim Parcours gerade 
nicht um einen vom übrigen Ta-
gungsprogramm abgrenzbaren Pro-
grammpunkt (Begleitprogramm) der 
Tagung gehandelt habe, sondern 
um einen wesentlichen Bestandteil 
des fachlichen Programmpunktes 
„Impulsvortrag in Cooperation mit 
S. E. T.“, der wiederum integraler Be-
standteil des fachlichen Tagungspro-
gramms am 04.04.2017 gewesen 
sei und – ebenso wie die anderen 
Programmpunkte – den mit der Ta-
gung gesetzten Zielen habe dienen 
sollen. 
Ob die Teilnehmer nach der Anmel-
dung zur Tagung, die freiwillig ge-
wesen sei, tatsächlich noch die freie 
Wahl gehabt hätten, an einzelnen 
Programmpunkten teilzunehmen 
oder nicht, könne letztlich dahinste-
hen. Denn es sei aufgrund der dar-
gestellten besonderen Umstände, 
unter denen der Parcours durchge-
führt worden sei, und der damit ver-
bundenen Zielsetzung jedenfalls 
nicht erkennbar gewesen, dass die 
Teilnahme am Parcours nach Anmel-
dung zur Tagung (weiterhin) freiwil-

lig gewesen sei. Ein konkreter Hin-
weis der Unternehmensleitung, z. B. 
durch den Bereichsleiter X vor 
Durchführung des Parcours, auf die 
Freiwilligkeit dieser Aktivität sei 
nicht feststellbar und sei aufgrund 
des Tagungsprogramms auch nicht 
entbehrlich gewesen. Die Klägerin 
sei auch tatsächlich davon ausge-
gangen, dass sie mit ihrer Teilnahme 
am Parcours eine (vermeintliche) 
Pflicht aus ihrem Beschäftigungsver-
hältnis mit dem Arbeitgeber erfülle 
und die Teilnahme im betrieblichen 
Interesse liege.

Sozialgericht Nürnberg, Urteil vom 
03.02.2020 – S 2 U 185/19
BayLSG, Urteil vom 20.01.2022 – L 
17 U 65/20, rechtskräftig
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Rechtsprechung

Eine Familie ohne externe Präsenzkraft ist keine 
 Wohngruppe

Für die Betreuung von Pflegebedürftigen in einer Wohngruppe 
 gewährt die Pflegeversicherung einen Zuschlag. Dies ist aber an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden.

Der Fall:
Der Kläger zu 1) (Pflegegrad 3) ist 
der Großvater der minderjährigen 
Kläger zu 2) und zu 3) (Pflegegrad 3 
bzw. 2). Im streitigen Zeitraum vom 
25.08.2019 bis zum 10.03.2021 
wohnten alle Kläger gemeinsam mit 
den Eltern der Kläger zu 2) und zu 3) 
in einem Einfamilienhaus. 
Pflegeperson aller drei Kläger war in 
diesem Zeitraum die Mutter der Klä-
ger zu 2) und zu 3), die zugleich die 
Tochter des Klägers zu 1) ist. Der 
Kläger zu 1) und seine Tochter hat-
ten eine Pflegewohngemeinschaft 
als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
gegründet. Eine weitere Pflegekraft 
ist nicht beauftragt worden.
Mit Bescheiden vom 17.10.2019 in 
der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheides vom 15.01.2020 lehnte die 
beklagte Pflegekasse die Anträge 
der Kläger auf Gewährung eines 
Wohngruppenzuschlags gemäß 
§ 38a Elftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) monatlich für den streiti-
gen Zeitraum ab. Innerhalb der 
 Familie fehle es an der zusätzlich 
notwendigen organisierten Struktur 
der pflegerischen Versorgung, die 
über die individuelle häusliche Pfle-
ge hinausgehe.

Die Entscheidung:
Die Klage zum Sozialgericht blieb 
ohne Erfolg. Den Klägern stehe kein 
Wohngruppenzuschlag zu. Zwar sei-
en Familienverbünde nicht grund-
sätzlich vom Anwendungsbereich 
des § 38a SGB XI ausgeschlossen. 
Allerdings sei für die Bewilligung 
des Zuschlags auch bei familiär mit-
einander verbundenen Wohngrup-
penmitgliedern Voraussetzung, dass 
eine Präsenzkraft mit der Verrich-
tung organisatorischer, verwalten-
der, betreuender oder das Gemein-
schaftsleben fördernder Tätigkeiten 
beauftragt werde. 
Daran fehle es vorliegend. Die von 
der Tochter des Klägers zu 1) bzw. 
Mutter der Kläger zu 2) und zu 3) 
übernommenen Tätigkeiten bezö-
gen sich überwiegend auf Aufga-
ben, die von einer Pflegeperson zu 
übernehmen seien. Hinsichtlich des 
Klägers zu 1) seien schon nach des-
sen eigener Angabe keine organisa-
torischen Tätigkeiten angefallen. So-
weit bezüglich der Kläger zu 2) und 
zu 3) auch einzelne organisatorische 
Aufgaben übernommen wurden 
(z. B. Spiele spielen, Videos schau-
en, bei den Hausaufgaben helfen), 
handele es sich hierbei um primäre 

Aufgaben der Eltern. Insgesamt ste-
he hinsichtlich des Zusammenle-
bens der Kläger nicht der Zweck der 
gemeinschaftlich organisierten pfle-
gerischen Versorgung im Vorder-
grund, sondern die individuelle 
häusliche Pflege und das familiäre 
Zusammenleben der Eltern mit ih-
ren Kindern. Ohnehin wäre die Be-
auftragung eines Familien- oder 
Haushaltsangehörigen als Präsenz-
kraft analog § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB 
XI unzulässig. 

Sozialgericht Augsburg, Urteil vom 
08.04.2022 – S 9 P 16/20
BayLSG, Berufung anhängig – L 4 P 
39/22
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Der Fall:
Die Klägerin arbeitete als Beschäfti-
gungsassistentin in einem Alten- 
und Pflegeheim. Anfang November 
2020 erkrankte sie an Corona.
Als Ansteckungsort vermutete sie 
das Alten- und Pflegeheim. In ihrer 
Familie sei sie die Einzige gewesen, 
die zu dieser Zeit an Corona er-
krankt war. Während der Ausübung 
ihrer Tätigkeit sei es nicht möglich 
gewesen, Abstand zu den Betreu-
ten einzuhalten. 
Die Angestellte gab an, weiterhin an 
Beschwerden infolge von „Long- 
Covid“ zu leiden und beantragte bei 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
die Anerkennung der Corona-Erkran-
kung als Berufskrankheit. Dies wur-
de mit der Begründung abgelehnt, 
dass eine Infektion bei der versi-
cherten Tätigkeit nicht nachgewie-
sen sei; eine private Infektion sei 
wahrscheinlich. Dagegen wehrte 
sich die Frau vor Gericht.

Die Entscheidung:
Das Sozialgericht Augsburg hat die 
Klage abgewiesen. Eine Berufs-
krankheit liege nicht vor. Zwar könne 
eine Corona-Erkrankung grundsätz-
lich eine Berufskrankheit nach Nr. 
3101 der Berufskrankheitenverord-

Corona ist keine Berufskrankheit, wenn die Ansteckung 
am Arbeitsplatz nicht wahrscheinlicher ist als eine 
 Ansteckung im privaten Bereich

Eine Corona-Erkrankung stellt keine Berufskrankheit dar, wenn kein 
Kontakt zu einer anderen an Corona erkrankten Person im beruf-
lichen Zusammenhang nachgewiesen werden kann. 
Zwar geht von einem Arbeitsplatz im Gesundheitsdienst oder in 
der Wohlfahrtspflege eine erhöhte Infektionsgefahr aus. Zur An-
erkennung einer Corona-Erkrankung als Berufskrankheit muss aber 
zusätzlich die Ansteckung während der versicherten Tätigkeit wahr-
scheinlicher sein als eine Ansteckung im privaten Bereich.

nung (BKV) darstellen, wenn eine er-
höhte Infektionsgefahr vom Arbeits-
platz ausging. Dies sei bei einer Be-
treuungskraft in einem Alten- und 
Pflegeheim der Fall. Allerdings setz-
te eine Anerkennung als Berufs-
krankheit weiter voraus, dass der 
Kontakt mit Corona-positiven Patien-
ten oder Kollegen im beruflichen Zu-
sammenhang nachgewiesen sei.
Daran fehle es vorliegend. Laut Aus-
kunft des Arbeitgebers waren paral-
lel zur Klägerin lediglich zwei Be-
wohner positiv auf Corona getestet 
worden, zu denen die Klägerin wäh-
rend ihrer Tätigkeit aber keinen 
nachweislichen Kontakt hatte. Kolle-
gen waren nicht betroffen. Die Klä-
gerin habe also während ihrer Tätig-
keit keinen nachweislichen Kontakt 
zu Corona-positiven Personen ge-
habt. Damit sei eine beruflich be-
dingte Ansteckung unwahrschein-
lich. Die reine Möglichkeit, dass sich 
die Klägerin bei der beruflichen 
 Tätigkeit mit dem Virus angesteckt 
hat, sei nicht ausreichend für die 
 Anerkennung einer Corona-Infektion 
als Berufskrankheit.

Sozialgericht Augsburg, Urteil vom 
17.11.2022 – S 18 U 65/22, rechts-
kräftig
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Rechtsprechung

Corona ist kein Arbeitsunfall, wenn die Ansteckung am 
Arbeitsplatz nicht bewiesen werden kann

Eine Corona-Erkrankung stellt keinen Arbeitsunfall dar, wenn der 
Arbeitnehmer nicht nachweisen kann, dass sich zumindest eine 
 infektiöse Person in seinem unmittelbaren Tätigkeitsumfeld aufge-
halten hat.  Damit eine Corona-Erkrankung als Arbeitsunfall gelten 
kann, komme es stets auf die Anzahl der nachweislich infektiösen 
Personen im engeren Tätigkeitsumfeld sowie die Anzahl der 
 üblichen Personenkontakte bei der Ausübung der versicherten 
 Tätigkeit an.

Der Fall:
Der Kläger reiste im Januar 2021 
für einige Wochen nach Gambia, 
um dort im Auftrag seines Arbeitge-
bers eine Schulung durchzuführen. 
Fünf Tage nach seiner Rückkehr 
nach Deutschland erkrankte er an 
Corona. Als Ansteckungsort machte 
er die Business Lounge des Flugha-
fens in Gambia geltend. Nur in die-
sem kleinen, unbelüfteten Raum 
mit vielen wechselnden Personen 
habe er – während er am Laptop 
 arbeitete – seine FFP2-Maske, die 
er ansonsten ständig getragen 
habe, abgenommen, um etwas zu 
trinken. Eine Infektion in der Schu-
lung selbst schloss der Kläger aus. 
Die Hygienemaßnahmen seien ein-
gehalten worden und kein anderer 
Schulungsteilnehmer sei an Corona 
erkrankt. Auch während des Hotel-
aufenthalts in Gambia könne es zu 
keiner Infektion gekommen sein, 
weil er keine Aktivitäten unter-
nommen und Nahrung stets allein 
zu sich genommen habe. Der An-
gestellte beantragte bei der gesetz-
lichen Unfallversicherung die Aner-
kennung eines Arbeitsunfalls. Diese 
lehnte mit der Begründung ab, dass 
eine Infektion bei der versicherten 
Tätigkeit nicht nachgewiesen sei. 

Dagegen wehrte sich der Mann vor 
Gericht.

Die Entscheidung:
Das Sozialgericht Augsburg hat die 
Entscheidung der Unfallversiche-
rung bestätigt. Ein Arbeitsunfall sei 
nicht bewiesen. Zwar könne eine 
Corona-Erkrankung grundsätzlich 
 einen Arbeitsunfall darstellen. Nach 
§ 8 Abs. 1 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB VII) sind Arbeitsun-
fälle Unfälle von Versicherten infolge 
einer den Versicherungsschutz nach 
§§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründen-
den Tätigkeit (versicherte Tätigkeit).
Es fehle hier aber die Unfallkausa-
lität: Der Kläger habe nicht nachwei-
sen können, dass er sich während 
der versicherten Arbeitstätigkeit infi-
ziert hat. Zum einen sei die von ihm 
vermutete Ansteckung in der Busi-
ness Lounge nicht bewiesen, weil 
der Kläger keine nachweislich infek-
tiöse Person in seinem unmittel-
baren Tätigkeitsumfeld angeben 
konnte. Zum anderen sei die Nah-
rungsaufnahme in der Business 
Lounge nicht dienstlich gewesen; 
der Kläger habe dort seine Maske 
nicht ablegen müssen, um zu trin-
ken. Der Unfallversicherungsschutz 
ende – wenn es sich nicht etwa um 

ein verpflichtendes Geschäftsessen 
handelt – grundsätzlich an der Au-
ßentüre zu dem Raum, der zur Nah-
rungsaufnahme aufgesucht wird.

Sozialgericht Augsburg, Urteil vom 
17.11.2022, Az. S 18 U 205/21
BayLSG, Berufung anhängig, L 2 U 
420/22
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Der Fall:
Der Kläger war als gewerblicher 
Mitarbeiter viele Jahre beim selben 
Betrieb beschäftigt. Das Unterneh-
men musste im Jahr 2019 betriebs-
bedingt 155 Arbeitsplätze abbauen, 
wovon auch der Kläger betroffen 
war. Er wäre daher vom Arbeitgeber 
zum 31.03.2020 rechtmäßig gekün-
digt worden. Aus Ausgleich für den 
Verlust des Arbeitsplatzes hätte er 
im Fall einer Arbeitgeberkündigung 
eine Abfindung in Höhe von 
180.000 € brutto erhalten. Durch 
den Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages ebenfalls zum 31.03.2020 
konnte sich der Kläger eine um 
15.000 € höhere Abfindungssumme 
sichern, so dass er bereits im Au-
gust 2019 mit dem Arbeitgeber ei-
nen entsprechenden Vertrag ge-
schlossen hatte. Am 27.02.2020 
meldete er sich bei der Agentur für 
Arbeit arbeitslos und beantragte ab 
01.04.2020 Arbeitslosengeld. Die 
Agentur gewährte laut Bescheid 
vom 16.06.2020 für die ersten drei 
Wochen der Arbeitslosigkeit kein Ar-
beitslosengeld. Sie begründete die 
Sperrzeit damit, dass aus ihrer Sicht 
für den Abschluss des Aufhebungs-
vertrages kein wichtiger Grund vor-
gelegen habe. Ein wichtiger Grund 

Keine Sperrzeit für die Gewährung von Arbeitslosengeld 
bei gleichzeitig drohender Arbeitgeberkündigung

In der Regel tritt bei Lösung eines Arbeitsverhältnisses durch einen 
Aufhebungsvertrag eine Sperrzeit für den Arbeitnehmer ein. Dies 
ist dann nicht der Fall, wenn der Arbeitnehmer einen wichtigen 
Grund für den Abschluss des Aufhebungsvertrags hatte. Ein derar-
tiger wichtiger Grund liegt vor, wenn der Arbeitgeber ihn ohnehin 
zu dem gleichen Zeitpunkt rechtmäßig gekündigt hätte und er 
durch Abschluss des Aufhebungsvertrags eine höhere Abfindung 
erhalten konnte. 

sei erst dann gegeben, wenn der 
Arbeitnehmer bei Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages eine Abfin-
dung erhalte, die um mindestens 
10 % höher sei als im Falle einer 
 Arbeitgeberkündigung. Nur dann sei 
dem Arbeitnehmer das Abwarten 
der ohnehin drohenden Arbeitgeber-
kündigung nicht zumutbar. Der Klä-
ger wandte sich gegen diese Ver-
waltungsentscheidung mit Wider-
spruch und Klage.

Die Entscheidung:
Das Sozialgericht hat die beklagte 
Arbeitsagentur verurteilt, dem Klä-
ger auch für den Zeitraum vom 
01.04.2020 bis 21.04.2020 Arbeitslo-
sengeld zu gewähren. Die Annahme 
einer Sperrzeit sei nur dann zuläs-
sig, wenn der Arbeitnehmer sich 
versicherungswidrig verhalten habe. 
Versicherungswidriges Verhalten sei 
nur dann anzunehmen, wenn der 
Arbeitslose das Beschäftigungsver-
hältnis gelöst oder durch ein arbeits-
vertragswidriges Verhalten Anlass 
für die Lösung des Beschäftigungs-
verhältnisses gegeben habe. Durch 
den Abschluss des Aufhebungsver-
trages habe der Kläger zwar die 
 Arbeitslosigkeit herbeigeführt. Den-
noch sei die Verhängung einer 

Sperrzeit nicht zulässig, wenn der 
Kläger einen wichtigen Grund für 
den Abschluss des Aufhebungsver-
trages gehabt habe. Der wichtige 
Grund könne unter anderem darin 
bestehen, dass er ohnehin vom Ar-
beitgeber zum gleichen Zeitpunkt 
rechtmäßig gekündigt worden wäre 
und er bei einem Aufhebungsver-
trag eine höhere Abfindung habe er-
halten können. Hierbei könne man 
keinen starren Prozentsatz (wie 
mindestens 10 %) ansetzen. Viel-
mehr könne nach den gesetzgeberi-
schen Motiven für die Sperrzeitre-
gelung nach den Umständen des 
Einzelfalls auch ein niedrigerer Pro-
zentsatz (hier gut 8 %) ausreichen. 

Sozialgericht Landshut, Urteil vom 
18.07.2022 – S 16 AL 135/20, rechts-
kräftig
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Rechtsprechung

Kosten einer künstlichen Befruchtung

Die gesetzliche Krankenversicherung erstattet in eingeschränktem 
Umfang 50 % der Kosten für eine künstliche Befruchtung. Ist einer 
der Ehepartner privat krankenversichert, erstattet mitunter die 
 private Versicherung ebenso viel. Dann könnte die Leistung ins-
gesamt 100 % betragen. 

Der Fall:
Die Klägerin beantragte bei der Be-
klagten unter Vorlage eines Behand-
lungsplans die Durchführung einer 
künstlichen Befruchtung für maxi-
mal drei Zyklen. Die Klägerin selber 
ist bei der Beklagten gesetzlich 
krankenversichert, ihr Ehemann ist 
privat krankenversichert. Die Beklag-
te erließ einen Bewilligungsbe-
scheid für eine Kostenbeteiligung an 
maximal drei Zyklen zur künstlichen 
Befruchtung, wörtlich hieß es „von 
den Kosten übernehmen wir die in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gültigen Vertragssätze, maxi-
mal 50 % der tatsächlich entstande-
nen Kosten (…).“
Die Klägerin führte zwei Zyklen 
durch und legte der Beklagten die 
Rechnungen sowie die von der pri-
vaten Krankenversicherung des Ehe-
mannes ergangenen Leistungsmit-
teilungen vor. Die Beklagte lehnte 
eine Kostenbeteiligung ab mit der 
Begründung, dass bereits 50 % der 
Kosten von der privaten Krankenver-
sicherung des Ehemannes erstattet 
worden seien. Hierdurch sei der 
Zahlungsanspruch der Klägerin ge-
genüber der Beklagten erloschen. 
Die Klägerin begehrt vor dem Sozial-
gericht Nürnberg die Kostenerstat-

tung in Höhe von 50 % der Kosten 
der zwei Behandlungszyklen.

Die Entscheidung:
Das Sozialgericht Nürnberg hat die 
Beklagte als GKV der Klägerin zur 
Kostenerstattung in Höhe von 50 % 
der nachgewiesenen Kosten der je-
weiligen Behandlungszyklen verur-
teilt. Für ein Erlöschen des Leis-
tungsanspruchs der Klägerin gegen-
über der Beklagten infolge der Er-
stattungszahlungen der D. an den 
Ehemann der Klägerin finde sich kei-
ne gesetzliche Grundlage. § 19 Ab-
satz 1 SGB V, der ein Erlöschen des 
Anspruchs auf Leistungen mit dem 
Ende der Mitgliedschaft vorsieht, ist 
vorliegend offensichtlich nicht ein-
schlägig, ebenso wenig § 59 SGB I. 
Auch die Erfüllungsfunktion des 
§ 107 SGB X finde auf den Leis-
tungsanspruch der Klägerin schon 
deshalb keine Anwendung, weil es 
sich bei der privaten Krankenversi-
cherung um keinen Sozialleistungs-
träger handelt.
Der Leistungsanspruch der Klägerin 
aus dem Bewilligungsbescheid vom 
23.01.2019 ist auch nicht in entspre-
chender Anwendung des § 362 
BGB erloschen. Auch dem Wortlaut 
des § 27a Absatz 3 S. 3 SGB V sind 

keinerlei Anhaltspunkte dafür zu 
entnehmen, dass eine Kostenerstat-
tung in Höhe von 50 % durch die 
Krankenkasse nur unter der Bedin-
gung erfolgen darf, dass dem ge-
setzlich Versicherten ein Eigenanteil 
in Höhe von 50 % verbleibt, der 
nicht durch Zahlungen Dritter bzw. 
Leistungsansprüche außerhalb des 
Systems der gesetzlichen Kranken-
versicherung gedeckt ist.

Sozialgericht Nürnberg, Urteil vom 
28.01.2022 – S 11 KR 767/19,
BayLSG, Berufung anhängig L 20 
KR 73/22
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Der Fall:
Die Klägerin hatte aus medizini-
schen Gründen eine künstliche Be-
fruchtung durch intrazytoplasmati-
sche Spermieninjektion (ICSI) vor-
nehmen lassen. Die Behandlung 
war von der deutschen Kranken-
kasse genehmigt. Die Klägerin ließ 
die Behandlung in einer Praxis in 
Österreich durchführen. Der behan-
delnde Arzt hatte nach Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit für die Ent-
wicklung eines Embryos sieben 
 Eizellen befruchtet, aus denen sich 
vier Embryonen entwickelten. Da-
von wurde der Klägerin ein Embryo 
übertragen, die restlichen Embryo-
nen wurden für etwaige spätere 
Versuche kryokonserviert. Die Kran-
kenkasse hat eine Kostenbeteili-
gung abgelehnt, da entgegen den 
Vorschriften des deutschen Embryo-
nenschutzgesetzes zu viele Eizellen 
befruchtet worden seien. 

Die Entscheidung:
Das Sozialgericht München hat die 
dagegen erhobene Klage abgewie-
sen. Es sei zwar zulässig gewesen, 
dass die Klägerin die Behandlung in 
einem anderen Mitgliedsstaat der 
EU habe durchführen lassen, eine 
Kostenerstattung komme dafür aber 

Keine Kostenerstattung für künstliche Befruchtung bei 
Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz

Krankenkassen müssen sich an den Kosten einer künstlichen Be-
fruchtung nicht beteiligen, wenn die Vorschriften des deutschen 
Embryonenschutzgesetzes nicht eingehalten wurden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Behandlung in einem Mitgliedsstaat der EU 
erfolgte, in dem andere Vorschriften zum Schutz des ungeborenen 
Lebens gelten. 

nur in Betracht, wenn der Eingriff in 
dieser Weise auch nach deutschem 
Embryonenschutzgesetz erlaubt ge-
wesen wäre. Danach dürfen nicht 
mehr Embryonen erzeugt werden, 
als der Patientin in einem Zyklus 
übertragen werden können. Übli-
cherweise sind dies ein oder zwei 
Eizellen, die sich nach der Befruch-
tung entwickelt haben. An diese Be-
grenzung hatte sich die Behandlung 
nach Ansicht des Sozialgerichts 
nicht gehalten. Der behandelnde 
Arzt hatte die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Erfolges nach sorgfältiger und 
individueller Prognose zwar zutref-
fend berechnet. Aber bereits nach 
dieser Prognose war zu erwarten, 
dass sich aus sieben befruchteten 
Eizellen mindestens drei Embryo-
nen entwickeln würden, von denen 
nicht alle der Klägerin transferiert 
werden können. Damit wurden die 
Vorgaben des deutschen Embryo-
nenschutzgesetzes nicht eingehal-
ten. Die Einwände, dass das deut-
sche Gesetz in Österreich nicht gel-
ten würde und dass die überzähli-
gen Embryonen nicht vernichtet, 
sondern konserviert wurden, ließ 
das Gericht nicht gelten.
Die Krankenkassen dürfen sich an 
den Kosten nur beteiligen, wenn die 

Form der Behandlung in Deutsch-
land auch erlaubt ist. Schließlich war 
es der Wille des Gesetzgebers, der 
Entstehung überzähliger Embryo-
nen entgegenzuwirken und das 
grundgesetzlich geschützte Leben 
in vitro erzeugter Embryonen zu 
schützen – so das Sozialgericht 
München.

Sozialgericht München, Gerichts-
bescheid vom 26.01.2022 – S 7 KR 
242/21
BayLSG, Berufung anhängig – L 4 
KR 50/22
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Rechtsprechung

Sozialrechtliches Kindergeld – eigener Anspruch des 
 Kindes

Ist dem Kind der ungefähre Aufenthalt des Elternteils (hier der 
Mutter in einer Kleinstadt in Afghanistan) bekannt und besteht 
 sporadisch telefonischer Kontakt mit diesem, sodass dessen kon-
kreter Aufenthaltsort durch einfaches Nachfragen des Kindes in 
 Erfahrung gebracht werden kann, liegt keine Unkenntnis des Auf-
enthalts seiner Eltern im Sinne von § 1 Abs. 2 S 1 Nr. 2 BKGG vor.

Der Fall:
Der Kläger, ein afghanischer Staats-
angehöriger, war 2015 nach 
Deutschland eingereist und wurde 
2017 als subsidiär Schutzberechtig-
ter nach dem Asylgesetz anerkannt. 
Zum streitigen Zeitpunkt war er 19 
Jahre alt und machte eine Ausbil-
dung zum Kfz-Mechatroniker.  
Er beantragte bei der beklagten 
 Familienkasse Kindergeld für sich 
selbst. Es sei faktisch Vollwaise – 
sein Vater sei 2015 verstorben und 
zu seiner Mutter, die mittellos in 
 Afghanistan lebe, habe er nur 
 sporadischen telefonischen Kontakt. 
Die Familienkasse lehnte den An-
trag ab.

Die Entscheidung: 
Die dagegen gerichtete Klage blieb 
vor dem Sozialgericht erfolglos. 
Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 BKGG 
 erhalte Kindergeld für sich selbst, 
wer in Deutschland seinen Wohnsitz 
oder seinen gewöhnlichen Aufent-
halt habe (Nr. 1), Vollwaise sei oder 
den Aufenthalt seiner Eltern nicht 
kenne (Nr. 2) und nicht bei einer 
 anderen Person als Kind zu berück-
sichtigen sei (Nr. 3).

Sinn und Zweck der Einführung 
 eines Anspruchs auf Kindergeld für 
sich selbst sei es gewesen, allein-
stehende Kinder mit einem eigenen 
Anspruch auszustatten, damit zum 
persönlichen Verlust der Eltern nicht 
eine zusätzliche finanzielle Ver-
schlechterung durch den Wegfall 
des Kindergeldes eintrete. Es hand-
le sich um eine eng begrenzte Aus-
nahmeregelung, die eben die Un-
kenntnis vom Aufenthalt der Eltern 
und nicht lediglich einen Auslands-
wohnsitz der Eltern erfordere.
Der Kläger kenne aber den Aufent-
halt seiner Mutter im Sinne der Vor-
schrift. Er kenne den ungefähren 
Aufenthalt der Mutter in der Klein-
stadt L. in Afghanistan, wobei eine 
Postanschrift in dem in Deutschland 
geläufigen Sinne nicht erforderlich 
sei. Da nach eigener Auskunft des 
Klägers sporadisch telefonischer 
Kontakt mit der Mutter bestehe, 
könne er den konkreten Aufenthalts-
ort jedenfalls durch einfaches Nach-
fragen in Erfahrung bringen. Ob die 
Mutter in der Lage sei, den Kläger 
wirtschaftlich zu unterstützen, sei 
nach dem eindeutigen Wortlaut des 
Gesetzes unerheblich. Einen An-
spruch auf Kindergeld für sich selbst 
habe der Kläger daher nicht. 

Sozialgericht München, Gerichts-
bescheid vom 07.03.2022 – S 13 KG 
13/20 – rechtskräftig
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Der Fall:
Der Erblasser bezog in den Jahren 
2011 bis 2016 Leistungen der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung nach dem SGB XII. Die 
Frage nach Haus- oder Grundbesitz 
im Ausland verneinte er. Nach sei-
nem Tod im Jahr 2016 stellte sich 
allerdings heraus, dass er tatsäch-
lich (Mit-)Eigentum an 16 Immobili-
en in Spanien und Rumänien gehabt 
hatte. 
Der Sozialhilfeträger nahm gegen-
über den Erben die Bewilligung der 
Grundsicherungsleistungen zurück 
und forderte deren Erstattung. Da-
bei forderte er von jedem Erben die 
Erstattung anteilig in Höhe der je-
weiligen Erbquote. 

Die Entscheidung: 
Die Klage der Erben gegen die 
Rückforderung hatte keinen Erfolg. 
Das Sozialgericht stellte fest, dass 
die Bewilligung der Grundsiche-
rungsleistungen gemäß § 45 SGB X 
habe zurückgenommen werden dür-
fen, weil die Bewilligung von Anfang 
an rechtswidrig gewesen sei und 
wegen vorsätzlich falscher Angaben 
kein Vertrauensschutz bestanden 
habe.

Sozialhilfe – Rückforderung von Leistungen gegenüber 
Erben

Bei der Prüfung des Vertrauensschutzes im Rahmen einer Rück-
nahmeentscheidung ist auf den Erblasser abzustellen; es kommt 
nicht darauf an, ob dem Erben die Rechtswidrigkeit des Leistungs-
bezugs bekannt war. Der Sozialhilfeträger kann von jedem Erben 
die Rückzahlung entsprechend der Erbquote fordern. 

Dem Erblasser hätten keine Grund-
sicherungsleistungen zugestanden, 
denn der Wert des Eigentums an 
den zahlreichen Immobilien hätte 
den maßgeblichen Freibetrag um 
ein Vielfaches überstiegen. 
Die Rücknahme einer solchen 
rechtswidrigen Leistungsbewilli-
gung erfolge nach dem Tod des Be-
günstigten gegenüber den Erben. 
Diese würden mit dem Tod des Erb-
lassers gemäß §§ 1922, 1967 BGB 
in dessen Rechtsstellung eintreten. 
Weil die Erben die vorhandene 
Rechtsstellung so übernähmen, wie 
sie zum Zeitpunkt des Erbfalls ge-
wesen sei, komme es auch beim 
Vertrauensschutz auf die Verhältnis-
se des Erblassers und nicht der 
 Erben an. Es komme insbesondere 
nicht darauf an, ob den einzelnen 
 Erben der Leistungsbezug bekannt 
gewesen sei oder was sie von der 
Rechtswidrigkeit des Leistungsbe-
zugs gewusst hätten. Da der Erblas-
ser vorsätzlich falsche Angaben 
 gemacht habe, bestehe kein Ver-
trauensschutz.
Nicht zu beanstanden sei außer-
dem, dass der Sozialhilfeträger die 
Erstattung jeweils im Umfang der 
Erbquote fordere. Die Inanspruch-

nahme von Erben in Höhe deren 
 jeweiligen Erbquote bei einer Erb-
schaft, deren Wert die Erstattungs-
forderung um ein Mehrfaches über-
steige, sei weder willkürlich noch 
offenbar unbillig.

Sozialgericht München, Urteil vom 
09.06.2022 – S 46 SO 186/20 – 
rechtskräftig
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Rechtsprechung

Anhängiges Vorabentscheidungsersuchen EuGH – 
C-284/22

Der Fall:
Der Kläger begehrt von der beklag-
ten Familienkasse Kindergeld für 
den Monat April 2015 für seine bei-
den Kinder. 
Der Kläger ist rumänischer Staatsan-
gehöriger und hat seinen Wohnsitz 
in Rumänien. Im Zeitraum vom 
23.04.2015 bis zum 15.07.2015 hat 
der Kläger als Erntehelfer (Aushilfs-
kraft in der Landwirtschaft) in 
Deutschland als kurzfristig Beschäf-
tigter (sozialversicherungsfrei) gear-
beitet. Der Arbeitgeber des Klägers 
hat sein Einkommen pauschalver-
steuert.
Der Antrag des Klägers auf Kinder-
geld wurde von der Beklagten für 
den Monat April 2015 unter Hinweis 
auf Art. 59 Verordnung (EG) 
987/2009 abgelehnt, weil der Kläger 
keinen Anspruch auf Kindergeld 
nach den nationalen Vorschriften 
habe (kein Versicherungspflichtver-
hältnis zur Bundesagentur – kein 
Anspruch nach dem Bundeskinder-
geldgesetz und keine unbeschränk-
te Einkommensteuerpflicht, damit 
kein Anspruch nach dem Einkom-
mensteuergesetz). Nach Zurück-
weisung seines Widerspruchs durch 
die Beklagte ersuchte der Kläger 
das Sozialgericht Nürnberg um 

Rechtsschutz. Die Nichtgewährung 
von Kindergeld verstoße gegen die 
Freizügigkeitsrichtlinie etc. Das Sozi-
algericht hat den EuGH um Vorab-
entscheidung ersucht mit der Frage:
Ist Art. 4 der Verordnung (EG) 
883/2004 (in Verbindung mit Art. 
18, 21 und 45 AEUV) so auszu-
legen, dass er einer nationalen 
Regelung entgegensteht, wonach 
ein Wanderarbeitnehmer, der ein 
der deutschen Einkommensteuer 
unterliegendes Einkommen er-
zielt, aber nicht in einem Ver-
sicherungspflichtverhältnis zur 
Bundesagentur für Arbeit steht 
und nicht unbeschränkt in 
Deutschland einkommensteuer-
pflichtig ist, kein deutsches 
 Kindergeld erhält?

Die Entscheidung:
Die Europäische Kommission hat in 
ihrer Stellungnahme einen Verstoß 
gesehen, ebenso wie einige Mitlied-
staaten. Die Beklagte hat daraufhin 
ihre Durchführungsanweisungen 
 geändert und dem Klagebegehren 
abgeholfen. 

Sozialgericht Nürnberg – S 18 KG 
65/20
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Der Fall:
Ein alleinerziehender Vater (Kläger), 
der mit seinen drei minderjährigen 
Kindern im Teenageralter zusam-
menlebt, bezog seit einigen Jahren 
Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nach dem SGB II in 
einem Landkreis. Zu einem Zeit-
punkt, in dem er wegen eines Ver-
mögenszuflusses keinen Leistungs-
anspruch hatte, zog er mit seinen 
Kindern in die angrenzende kreis-
freie Stadt. Dort mietete er in einem 
neu errichteten Wohngebiet ein 
Stadthaus mit gehobener Ausstat-
tung auf einer Wohnfläche von etwa 
150 qm an. Der Mietvertrag ver-
pflichtet den Kläger zum Abschluss 
einer Haftpflicht- und Hausratver-
sicherung und empfiehlt eine Glas-
bruchversicherung. Nach Vermö-
gensverbrauch beantragte er, nun-
mehr beim Jobcenter (JC) der kreis-
freien Stadt, wieder Grundsiche-
rungsleistungen. 
Der Kläger verfügte nicht über Er-
werbseinkommen. Für die Kinder 
wurden Kindergeld und Wohngeld 
gezahlt, die Mutter leistete Barun-
terhalt. Weil nach Meinung des JC 
die Kosten für Unterkunft und Hei-
zung deutlich über den aus seiner 
Sicht angemessenen Kosten lagen, 

Kosten der Unterkunft bei großzügigen Wohn-
verhältnissen

Das Jobcenter gewährt Leistungen für die Kosten der Unterkunft, 
allerdings nur für eine angemessene Wohnungsgröße. Bei Allein-
erziehenden kommt es dabei darauf an, ob die Kinder zur Bedarfs-
gemeinschaft zählen.

forderte es den Kläger zur Kosten-
senkung auf, etwa durch Unterver-
mietung oder Umzug, und wies dar-
auf hin, dass nach Ablauf eines 
Übergangszeitraumes nicht mehr 
die tatsächlichen, sondern nur noch 
die für eine Bedarfsgemeinschaft 
(BG) aus vier Personen als ange-
messen anzusehenden Kosten 
übernommen werden würden. So 
kam es.
Der Kläger wandte ein, ein Umzug 
sei unzumutbar und unwirtschaft-
lich. Eine Wohnung zum Sozialtarif 
sei für seine Großfamilie in der 
Stadt ohnehin nicht verfügbar. Schu-
lische Belange der Kinder stünden 
entgegen, auch deren Freizeitaktivi-
täten wie Musik- und Sprachkurse. 
Ein Umzug koste das JC mehr, als 
die höhere Miete. Nachdem der auf 
höhere Leistungen für Unterkunft 
und Heizung gerichtete Widerspruch 
erfolglos geblieben war, wandte 
sich der Kläger an das Sozialgericht 
Regensburg.

Die Entscheidung:
Die Klage war teilweise erfolgreich.
Das Gericht stellte klar, dass der 
Kläger und seine Kinder keine BG 
im Sinne des SGB II bilden, auch 
wenn sie als Familie in einem Haus-

halt zusammenleben. Der (fiktive) 
Grundsicherungsbedarf der Kinder 
ist nämlich durch die Unterhaltsleis-
tungen sowie das ihnen zuzurech-
nende Wohngeld und Kindergeld so-
gar mehr als gedeckt. Die Kinder 
sind also nicht hilfebedürftig bzw. 
leistungsberechtigt gewesen. Der 
überschießende Kindergeldanteil ist 
dem Vater als Einkommen zuzurech-
nen.
Von diesem Einkommen ist nach 
den gesetzlichen Vorgaben eine mo-
natliche Versicherungspauschale 
 abzuziehen. Unabhängig von den 
umstrittenen Fragen, ob von Vermie-
terseite privatrechtlich wirksam der 
Abschluss von Versicherungen ge-
fordert werden kann und ob auch 
privatrechtlich nicht geschuldete 
Zahlungsposten im öffentlich-recht-
lichen Zusammenhang des SGB II 
Kosten der Unterkunft sein können, 
gehören dann Versicherungsbeiträge 
des Mieters nicht zu den Kosten der 
Unterkunft. Eine doppelte Berück-
sichtigung als Abzugsposten vom 
Einkommen und als Bedarf bei der 
Unterkunft würde eine Überkom-
pensation darstellen.
Das Gericht warf die Frage auf, ob 
der Kläger sich angesichts des Um-
standes, dass sich ihm die Unange-
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Rechtsprechung

messenheit der Kosten für Unter-
kunft und Heizung mindestens auf-
drängen musste, auf die gesetzlich 
vorgesehene Übergangszeit, in der 
das JC die tatsächlichen Kosten zu 
übernehmen hat, überhaupt berufen 
kann. Dies war aber letztlich nicht 
entscheidungserheblich, da das JC 
ihn regelkonform zur Kostensen-
kung aufgefordert und ausreichend 
lange die tatsächlichen Kosten bei 
der Leistungsberechnung berück-
sichtigt hatte. Nach den Recherchen 
des Gerichts wurden im streitge-
genständlichen Zeitraum im Ver-
gleichsgebiet der gesamten kreis-
freien Stadt durchaus kostenange-
messene Wohnungen an vierköpfi-
ge Familien vermietet, was deren 
Verfügbarkeit belegte. Von jedwe-
dem Punkt im Vergleichsgebiet aus 
sah das Gericht die schulischen Be-
lange und Freizeitaktivitäten der Kin-
der als gewährleistet an. Angesichts 
des Umstandes, dass der Kläger 
und seine Kinder den Umzug vom 
Landkreis in die Stadt in Selbsthilfe 
geschafft haben und des mehrere 
Hundert Euro betragenden Diffe-
renzbetrages zwischen tatsächli-
chen und abstrakt angemessenen 
Kosten, ergab sich auch kein An-
haltspunkt für die Unwirtschaftlich-

keit eines Umzuges. Bemühungen 
zur Kostensenkung hatte das Ge-
richt beim Kläger nicht feststellen 
können.
Begrenzungen im Sinne angemes-
sener Unterkunftskosten ergeben 
sich jedoch nur für steuerfinanzierte 
Grundsicherungsleistungen bzw. 
entsprechend Leistungsberechtigte. 
Dies ist hinsichtlich der Kinder nicht 
der Fall. Da diese nicht leistungsbe-
rechtigt sind, mit dem Kläger in der 
Folge keine BG bilden, war bei der 
Bestimmung der konkret angemes-
senen Kosten allein auf ihn als Ein-
zelperson abzustellen. Der Diffe-
renzbetrag zwischen den so für ihn 
angemessenen Kosten und seinem 
Kopfteilsanteil zu einem Viertel an 
den tatsächlichen Kosten wurde 
dem Kläger vom Gericht zugespro-
chen, im Übrigen wurde die Klage 
abgewiesen.

Sozialgericht Regensburg, Urteil 
vom 23.06.2022 – S 9 AS 68/19, 
rechtskräftig 
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Der Fall:
Die Klägerin betreibt ein Designbüro 
für Industriedesign und User Interface 
Design in Form einer GmbH.
Der Beigeladene studierte Kommuni-
kationsdesign und war zuletzt als 
„User Interface Designer“ bei der Klä-
gerin angestellt. Der Arbeitsvertrag 
wurde in beiderseitigem Einverständ-
nis beendet und ein „Rahmenvertrag 
über freie Mitarbeit“ geschlossen.  
Die Klägerin und der Beigeladene be-
antragten bei der Beklagten (Deut-
sche Rentenversicherung), den sozial-
versicherungsrechtlichen Status der 
Tätigkeit des Beigeladenen festzustel-
len und zwar mit der Feststellung, 
dass keine Beschäftigung vorliege. 
Die Beklagte stellte mit Bescheid und 
Widerspruchsbescheid fest, dass Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und nach dem 
Recht der Arbeitsförderung aufgrund 
der Tätigkeit des Beigeladenen bei der 
Klägerin im Rahmen eines abhängigen 
Beschäftigungsverhältnisses bestehe. 
Dagegen erhob die Klägerin Klage.

Die Entscheidung:
Das Sozialgericht gab der Klägerin 
Recht und hob die Bescheide auf. 
Nach Überzeugung des Gerichts füh-
re der Beigeladene die Tätigkeit als 

Selbstständige Tätigkeit eines Webdesigners

Ob eine abhängige Beschäftigung oder eine selbstständige Tätig-
keit vorliegt, ist regelmäßig unter Beachtung aller Umstände des 
Einzelfalls zu beurteilen

Webdesigner für die Klägerin nicht im 
Rahmen einer versicherungspflichti-
gen abhängigen Beschäftigung, son-
dern als Selbstständiger aus.  Er un-
terliege in dieser Tätigkeit daher nicht 
der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung und nach 
dem Recht der Arbeitsförderung. 
Beurteilungsmaßstab des bei der Be-
klagten beantragten Feststellungsver-
fahrens nach § 7a SGB IV ist die Vor-
schrift des § 7 SGB IV. Danach setzt 
die Feststellung einer abhängigen Be-
schäftigung eine Tätigkeit nach Wei-
sungen und eine Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation des Weisungsge-
bers voraus. Bei einer Beschäftigung 
in einem fremden Betrieb ist dies der 
Fall, wenn der Beschäftigte in den Be-
trieb eingegliedert ist und er dabei ei-
nem hinsichtlich Zeit, Dauer, Ort und 
Art der Ausführung umfassenden 
Weisungsrecht des Arbeitgebers un-
terliegt. Demgegenüber ist eine 
selbstständige Tätigkeit vornehmlich 
durch das eigene Unternehmerrisiko, 
das Vorhandensein einer eigenen Be-
triebsstätte, die Verfügungsmöglich-
keit über die eigene Arbeitskraft und 
die im Wesentlichen frei gestaltete 
Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeich-
net. Ob jemand abhängig beschäftigt 
oder selbstständig tätig ist, richtet 

sich ausgehend von den genannten 
Umständen nach dem Gesamtbild 
der Arbeitsleistung und hängt davon 
ab, welche Merkmale überwiegen. 
Das Gericht sah es als erwiesen an, 
dass der Beigeladene keinem Wei-
sungsrecht der Klägerin unterliegt. 
Diese könne den Beigeladenen we-
der in zeitlicher noch in örtlicher Hin-
sicht einseitig zur Erbringung von be-
stimmten Leistungen verpflichten. Er 
habe lediglich eine etwaig gesetzte 
Timeline zu beachten, könne die 
Übernahme einzelner Aufträge ohne 
Angabe von Gründen ablehnen und 
müsse die Tätigkeit auch nicht höchst-
persönlich erbringen. Zudem arbeite 
der Beigeladene auch für andere Auf-
traggeber und trete werbend am 
Markt mit einer eigenen Homepage 
und anderweitigen Maßnahmen auf. 
Auch trage er ein hinreichendes un-
ternehmerisches Risiko und habe mit 
der Anschaffung eigener Hard- und 
Software, dem Umzug in eine größe-
re Wohnung mit einem eigenen 
Raum für sein Büro und selbstfinan-
zierte Fortbildungen einen relevanten 
Kapitaleinsatz erbracht. 

Sozialgericht Würzburg, Urteil vom 
11.05.2022 – S 12 BA 39/21, rechts-
kräftig
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Weitere Informationen und Ereignisse

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit „Long COVID“ und „Post-Vac“
Weitere Informationen und Ereignisse

Beitrag von Frau ROI SarahIsabelle 
Renner

Gerichtsverfahren im Bereich 
„Long COVID“
In den einzelnen Fachgebieten lassen 
sich spezielle Fallgruppen herausbil-
den, die im Zusammenhang stehen 
mit „Long COVID“. Diese sind im Fach-
gebiet gesetzliche Rentenversicherung 
die Erwerbsminderungsrente sowie 
die Beanspruchung von Reha-Leistun-
gen, im Fachgebiet gesetzliche Unfall-
versicherung die Anerkennung eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-
heit, im Fachgebiet gesetzliche Kran-
kenversicherung mit Pflegeversiche-
rung die Anerkennung oder Erhöhung 
einer Pflegestufe, die Bezugsdauer 
des Krankengeldes, die Übernahme 
von Heilbehandlungskosten beispiels-
weise für Spezialkliniken oder alterna-
tive Heilbehandlungsmethoden sowie 
im Schwerbehindertenrecht die Aner-
kennung einer Schwerbehinderung 
und Höherstufung eines Grades der 
Behinderung (GdB).
Besondere Umstände im Zusammen-
hang mit „Long COVID“, die bei Sozial-
gerichtsverfahren die Ermittlungen 
oder die rechtlichen Einordnungen er-
schweren, sind zum einen, dass es 
sich bei „Long COVID“ um eine neue 
medizinische Thematik handelt und die 
Beschwerden von Long- und auch 
Post-COVID-Erkrankungen ein breites 
medizinisches Feld abdecken. Als Ge-
sundheitsstörungen beziehungsweise 
Beschwerden werden im Zusammen-
hang mit „Long COVID“ überwiegend 
Müdigkeit, Erschöpfung (Fatigue), 
Kopfschmerzen, eingeschränkte Be-
lastbarkeit, Kurzatmigkeit, Konzentra-
tions- und Gedächtnisprobleme, Wort-
findungsstörungen, Schlafstörungen, 
Muskelschwäche und -schmerzen, 
 kognitive Einschränkungen, psychi-
sche Probleme (depressive Sympto-
me, Angstzustände) als auch Störun-

gen von Geschmacks- und Geruchs-
sinn schwerpunktmäßig vorgetragen. 
Die Ermittlungen sind aufwändig, da 
gegebenenfalls Sachverständigengut-
achten aus verschiedenen medizini-
schen Fachrichtungen benötigt wer-
den. Bei festgestellten Beschwerden 
wird zudem eine Zuordnung zum GdB, 
Grad der Schädigung (GdS) oder auch 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) betreffend die einzelnen Fach-
gebiete schwierig sein. Zu klären sind 
hier medizinische wie auch rechtliche 
Fragen. Beispielsweise bei den Verfah-
ren der gesetzlichen Unfallversiche-
rung eine Klärung von Kausalitätsfra-
gen zur Abgrenzung zu anderen Krank-
heiten oder auch möglichen Vorerkran-
kungen, die Prüfung, ob eine Infektion 
tatsächlich im Rahmen der versicher-
ten Tätigkeit oder im privaten Umfeld 
stattgefunden hat und auch die Klä-
rung des tatsächlichen Zusammen-
hangs der gesundheitlichen Einschrän-
kungen mit der Corona-Infek tion. Hier 
fehlt es an Erfahrungswerten, wissen-
schaftlichen Grundlagen und Recht-
sprechung. Darüber hinaus relevante 
sozialrechtliche Problemstellungen im 
Zusammenhang mit „Long COVID“ 
sind bei Verfahren betreffend die ge-
setzliche Krankenversicherung die Ab-
grenzung zu anderen Krankheiten bei 
der Aussteuerung von Krankengeld 
und die Kausalitätsfrage, ob die „Long-
COVID“-Erkrankung ursächlich auf die 
eigentliche Infektion, auf die Impfung 
oder auf beide Faktoren zurückzufüh-
ren ist. Je nach Beurteilung sind unter-
schiedliche Kostenträger zuständig. 
Bei den Sozialgerichten sind in den 
Fachgebieten Recht der Menschen 
mit Behinderung, gesetzliche Renten-
versicherung, gesetzliche Krankenver-
sicherung und Pflegeversicherung so-
wie gesetzliche Unfallversicherung be-
reits Klagen in unterschiedlicher Zahl 
anhängig. Mit vermehrten Eingängen 
wird vor allem in den Fachgebieten ge-

setzliche Unfallversicherung, gesetz-
liche Krankenversicherung und Pflege-
versicherung wie auch dem Recht der 
Menschen mit Behinderung gerech-
net. Eine mittel- beziehungsweise 
langfristige Entwicklung von Verfah-
renszugängen betreffend „Long 
 COVID“ in der ersten und zweiten 
 Instanz zu prognostizieren erscheint 
gegenwärtig aber schwierig.

Gerichtsverfahren im Bereich 
„Post-Vac“
Bei der zahlenmäßigen Entwicklung im 
Bereich des Infektionsschutzgesetztes 
(IfSG) beziehungsweise den Anträgen 
auf Anerkennung eines Impfschadens 
hervorgerufen durch Impfungen gegen 
das Coronavirus lässt sich ein erhebli-
cher Anstieg der Antragszahlen gegen-
über den „Vor- Corona-Jahren“ feststel-
len. Beim Zentrum Bayern Familie und 
Soziales (ZBFS) sind Stand 24.04.2023 
bisher 1.910 Anträge auf Anerkennung 
eines Impfschadens gegen das Coro-
navirus eingegangen, wovon insge-
samt 908 bereits bearbeitet wurden. 
Diese lassen sich in 90 Anerkennun-
gen, 784 Ablehnungen und 34 Rück-
nahmen aufschlüsseln. Hierbei kam es 
zu 351 Widersprüchen und 51 Klage-
verfahren. Der Anstieg der Fallzahlen 
beim ZBFS wird auch zu einem Fall-
zahlanstieg bei den Sozialgerichten 
führen. Einschätzungen zufolge ist zu 
erwarten, dass das „Post-Vac-Syn-
drom“ zukünftig sicherlich eine be-
deutende Rolle spielen und zu einer 
Fallzahlsteigerung führen wird.
Insgesamt ist festzustellen, dass 
„Long COVID“ und „Post-Vac“ einige 
Zuständigkeitsbereiche der Sozialge-
richtsbarkeit berühren. In der Gesamt-
schau lassen sich erhebliche qualita-
tive Probleme erkennen. Die Höhe der 
auf die bayerische Sozialgerichtsbar-
keit zukommenden Fallzahlen in bei-
den Bereichen ist derzeit noch nicht 
absehbar. 
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Kollegiale Fallsupervision – Einführung eines  wertvollen Instruments zur 
weiteren Professiona lisierung der richterlichen Arbeit

Beitrag von Frau RiLSG Beatrix 
Tischler

Die Arbeit mit Menschen und ihren 
Fällen kann zu problematischen 
oder gar belastenden Situationen 
führen. Reflexion kann dabei helfen, 
komplexe Situationen besser zu 
 verstehen, bestehende Dynamiken 
zu durchdringen, die eigene Rolle 
innerhalb des Geschehens zu analy-
sieren und bewusst zu gestalten. 
Dies ist Grundlage der kollegialen 
Fallsupervision, mit der die konkrete 
Arbeit in einer bestimmten Situa-
tion/einem bestimmten Fall betrach-
tet wird. Der eigene Blick auf den 
konkreten Fall wird mithilfe der 
Sicht und Gedanken der Kolleginnen 
und Kollegen durch zusätzliche neue 
Aspekte erweitert. Gleichzeitig 
 haben die Kolleginnen und Kollegen 
die Möglichkeit, Einsichten für ihre 
eigene Praxis mitzunehmen.
Erste positive Erfahrungen mit der 
kollegialen Fallsupervision in ande-
ren Gerichtsbarkeiten und der auch 
im Rahmen der psychischen Gefähr-
dungsbeurteilung geäußerte 
Wunsch, die eigene Tätigkeit im 
Rahmen von Supervision reflektie-
ren zu können, haben dazu geführt, 
dass rund zehn Kolleginnen und 
 Kollegen der bayerischen Sozialge-
richtsbarkeit bei Herrn Dipl.-Psycho-
logen Heiner Krabbe, einem 
deutschlandweit bekannten Exper-
ten auf diesem Gebiet, eine Ausbil-
dung in kollegialer Fallsupervision 
absolvieren und im Herbst 2022 ab-
schließen konnten. In drei jeweils 
mehrtägigen Veranstaltungen wur-
de der „Bauplan“ (vgl. Krabbe in 
Barth/Krabbe, Fallsupervision an 
 Gerichten, 1. Aufl 2018, S. 121) der 
mediationsanalogen Supervision 
vermittelt und geübt:

 • Eröffnung der Supervision mit 
dem Vorstellen des Supervisions-
verfahrens sowie den Absprachen 
zur Vertraulichkeit unter den Teil-
nehmerInnen; Sammlung der 
 Fälle, die die TeilnehmerInnen mit-
gebracht haben sowie Festlegung 
der Reihenfolge, in der die Fälle 
supervidiert werden sollen.

 • Eine Kollegin/ein Kollege stellt 
 ihren/seinen Fall vor und formu-
liert hierzu jeweils eine Frage zum 
Fall und zur eigenen Person. 
Eventuelle Verständnis- und Infor-
mationsfragen der zuhörenden 
TeilnehmerInnen zum Fall werden 
geklärt.

 • Die Supervisorin/der Supervisor 
bittet die Gruppenmitglieder, ih-
rerseits Annahmen/Hypothesen 
zu den gestellten Fragen zu bil-
den. Diese/r entscheidet anschlie-
ßend, welche Hypothesen sie/ihn 
ansprechen und teilt dies der 
Gruppe mit.

 • Auf der Basis der ausgewählten 
Hypothesen bittet die Super-
visorin/der Supervisor die Grup-
penmitglieder, Handlungsmöglich-
keiten und Ideen zu entwickeln, 
wie ein weiteres Vorgehen aus-
sehen könnte, was sie machen 
würden, wenn es ihr Fall wäre. 
Die/der Vorstellende wählt die für 
sie/ihn passenden Ideen aus.

 • Die Supervision eines Falles en-
det mit dem Rückblick der/des 
Vorstellenden auf die zu Beginn 
gestellten Fragen zum Fall und zur 
eigenen Person.

Nach ersten Gruppensupervisionen 
im Rahmen der Pilotierung an den 
Sozialgerichten München und Nürn-
berg wird die kollegiale Fallsuper-
vision als Teil des Qualitätsmanage-
ments ab 2023 allen KollegInnen 

der bayerischen Sozialgerichtsbar-
keit angeboten. Das Angebot um-
fasst sowohl die Einzelsupervision 
auf Anfrage im eigenen Gericht 
oder in einem anderen Gericht, als 
auch die gerichtsinterne und ge-
richtsübergreifende Gruppensuper-
vision. Für das Jahr 2023 sind zent-
rale bayernweit geöffnete Supervisi-
onsveranstaltungen geplant. 

Regeln  
für die Supervision:

 • Verschwiegenheit
 • anonyme Fall-
schilderung

 • Vermeiden von 
Diskussionen
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Weitere Informationen und Ereignisse

Am 14./15. Juli 2022 fand in Mün-
chen der 1. Bayerische Sozialrechts-
tag statt. Der Einladung zur Diskus-
sion über die aktuellen und künfti-
gen Herausforderungen des Sozial-
rechts sind herausragende Vertreter 
der Gerichtsbarkeit und Rechtswis-
senschaft sowie der Unternehmer- 
und Gewerkschaftsseite gefolgt. 
Frau Staatsministerin Ulrike Scharf 
betonte in ihrem Grußwort: „Das 
Sozialrecht ist der Wappenschild un-
seres Sozialstaats. Er gewährleistet 
Schutz, Sicherheit und sozialen Frie-
den.“
Der Präsident des Bayerischen Lan-
dessozialgerichts, Günther Kolbe, 
unterstrich in seiner Eröffnungsre-
de: „Als Rückgrat des Sozialstaates 
bietet das Sozialrecht Stabilität und 
ermöglicht Flexibilität“. Nach Prof. 
Dr. Udo Steiner ist soziale Sicher-
heit auch immer innere Sicherheit 
– ein starkes Stück Deutschland, 
mit dem man für unser Land wer-
ben könne. Um den Sozialstaat zu-
kunftsfähig zu gestalten, müssten 
aber künftig viele Leistungen auf 
den Prüfstand gestellt werden, ins-
besondere in der Krankenversiche-
rung müsse auch das Thema Priori-
sierung diskutiert werden. Prof. Dr. 
Becker vom Max-Planck-Institut 

setzte das deutsche Sozialrecht in 
einen internationalen Kontext und 
folgerte, dass sich der deutsche 
 Sozialstaat bewährt habe. Der Präsi-
dent des Bundessozialgerichts Prof. 
Dr. Rainer Schlegel plädierte für 
eine Rentenversicherungspflicht für 
alle Erwerbstätigen. Hier bestehe 
dringender Reformbedarf. Das neue 
Sicherungsziel der GRV sollte für 
die Zukunft so definiert werden, 
dass jeder Erwerbstätige nach ei-
nem erfüllten Berufsleben – realis-
tisch sind max. 40 Arbeitsjahre – 
von seiner Altersrente gut leben 
kann. Damit läge die Rente aus der 
GRV deutlich über Grundsicherungs- 
oder Sozialhilfeniveau und würde 
die Allgemeinheit entlasten. Realis-
tisch und trotzdem ambitioniert sei 
ein Sicherungsziel von 10 bis 20 % 
über Sozialhilfeniveau. Auch Prof. 
Dr. Thorsten Kingreen forderte kri-
tisch eine Neuausrichtung: „Famili-
enpolitik sollte sich wieder an sozia-
ler Bedürftigkeit statt an Familien-
Leitbildern orientieren.“ Bertram 
Brossardt, Hauptgeschäftsführer 
der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw), unterstrich, dass 
die Politik dringend dazu aufgerufen 
sei, das System der Sozialversiche-
rung und die soziale Sicherung an 

den kommenden demografischen 
Wandel und die marktwirtschaftli-
chen Herausforderungen anzupas-
sen. Dr. Verena di Pasquale vom 
DGB Bayern forderte, die Lücken, 
die in den vergangenen Jahren ins 
soziale Netz gerissen worden seien, 
wieder zu schließen. So gelinge es, 
den Menschen Sicherheit zu geben. 
Der Amtschef im Bayerischen 
Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales, Dr. Markus Gru-
ber, der zur Ausbildung im Sozial-
recht vortrug, fasste vermittelnd 
 zusammen, dass sozialpolitische 
Themen von hoher Brisanz seien, 
da es kontinuierlich um Verteilungs-
fragen und Zukunftsherausforderun-
gen für eine gerechte Gesellschafts-
ordnung gehe. Den Abschluss der 
Veranstaltung bildete eine Podiums-
diskussion unter der Moderation 
von Frau Christine Bergmann, Wirt-
schaftsredakteurin beim Bayeri-
schen Rundfunk. Hier zeigte sich 
trotz gegenläufiger Interessen-
schwerpunkte Übereinstimmung, 
dass mit der demografischen Ent-
wicklung die Anforderungen an den 
Sozialstaat steigen werden. Diese 
werden eine Konzentration auf die 
wesentlichen sozialen Bedürfnisse 
der Bürger erfordern.

1. Bayerischer Sozialrechtstag 14.7.22 –  
Schloss Nymphenburg, Hubertussaal / Orangerie 
v.l.-r. Prof. Dr. Thorsten Kingreen (Referent), Prof. Dr. Rainer 
Schlegel (Präsident BSG und Referent), Ulrike Scharf MdL 
(Bayer. Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales), 
Prof. Dr. Udo Steiner (Richter am Bundesverfassungsge-
richt a.D.), Christine Bergmann (Moderatorin), Prof. Dr. 
Ulrich Becker (Referent), Dr. Verena Di Pasquale (Referen-
tin), Günther Kolbe (Präsident des Bayer. Landessozialge-
richts) 

© Foto Gert Krautbauer/LSG

1 . Bayerischer Sozialrechtstag am 14 ./15 . Juli 2022 
in München 
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In einer Feierstunde im Bayerischen 
Landessozialgericht München wurde 
der neu errichtete Multifunktionssaal 
eingeweiht. Zur Ehrung der Verdienste 
des bayerischen Rechtswissenschaft-
lers Prof. Dr. Robert Piloty wurde der 
Saal nach ihm benannt. In Vertretung 
von Frau Sozialministerin Ulrike Scharf 
betonte Frau Ministerialdirigentin Bir-
git Barthelmäs: „Das Herzstück eines 
gut funktionierenden Sozialstaats ist 
die Sozialgerichtsbarkeit. Sie sorgt für 
Rechtsfrieden und nimmt die Sorgen 
und Nöte der Bürgerinnen und Bürger 
ernst. Dafür braucht es nicht nur juris-
tisches Fachwissen, Menschenkennt-

nis und Fingerspitzengefühl, sondern 
auch die passenden technischen Rah-
menbedingungen. Der neue Robert-
Piloty-Saal bietet genau das, was die 
bayerische Sozialgerichtsbarkeit an 
technischer Ausstattung benötigt. Als 
Namenspatron hätte man kaum eine 
bessere Wahl als Robert Piloty treffen 
können: Er war nicht nur ein exzellen-
ter Jurist, sondern auch ein überzeug-
ter Demokrat und sozial besonders 
engagiert!“
Der Präsident des Bayerischen Lan-
dessozialgerichts, Günther Kolbe, 
übergab den Raum seiner neuen 
 Bestimmung. Er ist mit neuester Me-
dientechnik ausgestattet und bietet 
Raum für Schulungen, Vorträge sowie 
interne Veranstaltungen. Der großzü-
gige Saal liegt an zentraler Stelle des 
Gebäudes und kann über den Innen-
hof sowie barrierefrei über den Be-
reich der Sitzungssäle erreicht wer-
den. Die Richterin am Bundessozial-
gericht Frau Honorarprofessorin Dr. 
Anne Körner würdigte in einem Vor-
trag das Lebenswerk Pilotys, insbe-
sondere im Bereich des Sozialrechts.
Mit dem neuen Saal konnte Be-
standsfläche aktiviert und Raum für 
vielfältige Nutzungen der Begegnung 
und Weiterentwicklung geschaffen 
werden.

Festakt anlässlich der Einweihung des Robert-Piloty-Saals, 
am 23 Juni 2022 im Bayerischen Landessozialgericht  
München
v.l.-r. Dr. Markus Piloty, Dr. Simon Piloty-Leskien, Ministeri-
aldirigentin Birgit Barthelmäs, Ministerialdirektor Dr.  
Markus Gruber, Präsident Bayer. Landessozialgericht  
Günter Kolbe, Richterin am Bundessozialgericht Prof. Dr. 
Anne Körner, Baudirektor am Bauamt München Peter Butz, 
Direktor des Bayerischen Hauptstaatsarchivs Dr. Bernhard 
Grau  

© Foto Gert Krautbauer/LSG

Einweihung des Robert-Piloty-Saals – Festakt im 
 Bayerischen Landessozialgericht
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